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Deutſchland.
Berlin. Die Drei-Stände-Kurie hielt am 9.

Juni nach der Sitzung der Vereinigten Kurien eine Bera-
thung, in welcher zuerſt die bedrohliche Angelegenheit der
Banknoten wieder zur Sprache kam. Der Abg. Milde
aus Breslau richtete die Bitte an den Landtagskommiſſar,
derſelbe möchte dahin wirken, daß zur Sicherung des Kre-
dits und zur Beruhigung erwachter Beſorgniſſe in kurzeſter
Friſt eine authentiſche Erklärung erfolgen möchte. Dieſe
Bitte ging noch während der Sitzung in Erfullung. Der
Kommiſſar heilte der Kurie zur volligen Beſeitigung der
befürchteten Erſchutterung des Kredits der preußiſchen Bank
folgenden Kabinetsbefehl mit:
Es iſt durch das Staatsminiſterium zu Meiner Kennt-

niß gekommen daß über die Auslegung des H. 33 der Bank-
ordnung vom 5. October v. J. wegen Annahme der Noten der
preußiſchen Bank bei öffentlichen Kaſſen neuerlich Zweifel ſich
kund gegeben haben. Zur Beſeitigung dieſer Zweifel will Jch
nach dem Antrage des Staatsminiſteriums hierdurch erklären,
daß ſämmtliche öffentliche Kaſſen, zu denen in dieſer Bezie
hung auch die gerichtlichen Depoſitalkaſſen gerechnet
werden ſollen unter allen Umſtänden verpflichtet ſind,
die Noten der preußiſchen Bank für den vollen Betrag, auf
welchen dieſelben lauten, in Zahlung anzunehmen. Dieſer
Mein Befehl iſt durch die Geſetzſammlung zur öffentlichen Kennt-
niß zu bringen.

Sansſouci, den 9. Juni 1847.
(gez.) Friedrich Wilhelm.

Der Juſtizminiſter Uhden erklarte, daß er nichts da-
gegen habe, wenn die Depoſitalkaſſen zu den öffentlichen
Kaſſen gezählt würden und fuhr fort: Ich muß noch fol
gende Berichtigung meiner frühern Erklärung geben.
Dieſe Angelegenheit kam nämlich in der Sitzung vom 5. d.
ganz unvorbereitet zur Sprache, und ich ſcheue mich nicht,
zu ſagen, daß ich mich ruckſichtlich des Thatſächlichen im
Jrrthum befunden habe. Es waren von einem Oberge-
richte Zweifel in dieſer Beziehung geltend gemacht worden,
und theoretiſch konnte ich dieſe Zweifel nicht als unrichtig
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erachten. Jch habe dem Oberlandesgerichte aber Folgen
des erwidert: daß, wenn ich auch theoretiſch die Zweifel
als richtig anerkennen wollte, doch vom praktiſchen Stand-
punkte aus dieſe Zweifel unerheblich wären, da die Bank-
noten nur als durchlaufende Poſten vereinnahmt wur-
den und deren Realiſirung hauptſächlich bei dem ſteten Ver
kehr der Gerichte mit der Bank leicht zu bewerkfſtelligen
ware, ſelbſt bei bedeutenden Summen. Eine authentiſche
Jnterpretation konnte ich aber nicht geben, da eine ſolche
nur von Sr. Majeſtät dem Könige ergehen kann, und ich
mußte es deshalb dem Ermeſſen des Gerichtshofes uber
laſſen, was derſelbe zu thun fur gut fande. Jch halte
mich verpflichtet, dieſe Erklärung nach genommener
Einſicht der Akten abzugeben und bekenne, daß allerdings
dieſer Jrrthum meiner frühern Erklärung unterlaufen iſt.“

Nach einer kurzen Diskuſſion uüber den Geſchäfsgang
und einer längern unerquicklichen Erörterung uber das von
dem Abg. Meviſſen vorgeleſene Konkluſum hinſichtlich der
Errichtung eines Handelsminiſteriums, berichtete die achte
Abtheilung über Petitionsanträge, in welchen gefordert
wurde, daß die Dominien zu allen Bauten, Reparaturen,
Erweiterungen und Unterhaltungen der Schulen nach Ver-
hältniß ihres Beſitzſtandes, ohne Ruckſicht, ob ſie Bauma
terial auf ihren Guütern haben oder nicht, beizutragen ver-
pflichtet ſein ſollen. Die Abtheilung ſchlug der Kurie vor
und dieſe genehmigte den Borſchlag ohne Diskuſſion, daß
die Petition vor den Provinziallandtag gehore. Bei dieſer
Gelegenheit erklärte der Kommiſſar, daß in kurzer Friſt
Schulordnungen fur die einzelnen Provinzen erſcheinen und
den Provinzlallandtagen vorgelegt werden. Auf die Frage
Hanſemanns, wann die nächſten Provinzen ihre Landtage
halten wurden, erklärte der Kommiſſar, daß vorbehaltlich
des königlichen Entſchluſſes das Gouvernement die Abſicht
habe, die Provinziallandtage nicht uüber das kunftige

Jahr hinaus zu verſchieben.
Dieſelbe Abtheilung berichtete uüber mehrere andere Pe

titionen, in denen auf Feſtſetzung eines Strafminimums bei
Holzdiebſtählen, einer Verjährungsfriſt fur den dritten Wie-
derholungsfall, auf andere Modifikationen der Strafgeſetze



bei Holzdiebſtählen und auf Amneſtie fur die zum erſten
oder zweiten Mal wegen Waldfrevels verurtheilten oder in
Unterſuchung befindlichen Jndividuen angetragen wurde.
Die Abtheilung ſchlug der Kurie vor, Se. Majeſtät den
König um Beſchleunigung der Emanirung des dem Staats-
rathe bereits vorliegenden Forſtſtrafgeſetzes zu bitten. Nach
einer ſehr kurzen Diskuſſion wurde dieſer Antrag, weil er
bei der Abſtimmung nicht von z unterſtutzt wurde, nicht
angenommen. Ein von Hanſemann geſtelltes Amendement,
das Forſtſtrafgeſetz, bevor es erlaſſen wurde, dem Vereinig-
ten Landtage vorzulegen, wurde mit großer Majorität ver-
worfen. Damit ſchloß die Sitzung.

Jn der Sitzung der Herren-Kurie am 9. Juni ver-
handelte der Herrenſtand zuerſt uber die Jncidenzfrage, ob
nach dem Geſchäftsgang der Drei-Stände-Kurie die Schrif-
ten uüber gefaßte Beſchluſſe den Abtheilungen vorgelegt wer-
den mußten bevor ſie in der Kurie vorgetragen und ge-
nehmigt wurden. Nach weitſchweifiger Diskuſſion nahm
der Herrenſtand den Gebrauch der Abgeordneten- Kammer an.

Der Herren Kurie war der Antrag und der Beſchluß
der Drei-Stände-Kurie uüber die Petition des Abg. von der
Heydt uüberſandt. Die drei Stande hatten nämlich (ſ. Nr.
127 d. Cour.) mit großer Majorität beſchloſſen, Se. Ma-
jeſtaät den König zu bitten, daß der Hauptfinanzetat und
die Ueberſicht der Finanzverwaltung einer (beſondern) Ab-
theilung zur Berichterſtattung an das Plenum behufs Jn-
formation deſſelben im Sinne des H. 11 der Verordnung
vom 3. Febr. d. J. überwieſen wurde. Die Abtheilung der
Herren-Kurie, der dieſer Beſchluß zur Begutachtung vorge-
legt worden, trat dem Antrage der drei Stande mit 9 ge-
gen 3 Stimmen bei, mit der unweſentlichen Modifikation,
daß nicht eine einzige Abtheilung, ſondern zwei, fur jede
Kurie alſo eine, ernannt werden mochte.

Der Finanzminiſter v. Duesberg widerſprach dem
Antrag und erkannte darin eine Ueberſchreitung der in der
Verordnung vom 3. Febr. d. J. gegebenen geſetzlichen Be
ſtimmungen. Nach ſeiner Erklärung des Geſetzes ſoll der
Landtag nur dann das Recht haben ſich den Hauptfinanz-
etat und eine Ueberſicht des Staatshaushalts zur Jnfor-
mation vorlegen zu laſſen, wenn Anleihen aufgenommen,
alte Steuern erhöht oder neue eingefuhrt werden ſollen.
Nach ſeiner fernern Anſicht iſt auch nicht geſtattet, daß beſon-
dere Abtheilungen ernannt werden vielmehr hat nur dieje-
nige Abtheilung, welche uüber die Aufnahme einer Anleihe,
uver Einrichtung oder Erhöhung der Steuern ſich gutacht-
lich zu äußern hat, das Recht, ſich in der bezeichneten
Weiſe zu informiren. Da nun aber alle dieſe Angelegen-
heiten vor die Vereinigten Kurien gehöören, ſo folgt dar-
aus, daß auch die Abtheilung aus Mitgliedern beider Ku-
rien beſtehen muß. Eine ſolche Abtheilung kann geſetzlich
keine andere ſein, als eben nur diejenige, welcher eine Pro-
poſition oder eine Petition uber Steuerverhältniſſe oder An
leihen zur Begutachtung zugewieſen iſt. Dieſer Anſicht
fugte der Finanzminiſter die Behauptung zu, das Mate-
rial uber die Staatsfinanzen ſei eine ſo unuüberſehbare Maſſe,
daß es von einer Abtheilung des Herrenſtandes, auch wenn
ſie aus geubten Staatsmännern beſtände, nur in langer
Zeit und bei angeſtrengter Arbeit einigermaßen bewaltigt
werden könnte. Frei von einer ſo beſchwerlichen Verpflich-
tung wurde der Landtag ſeine Krafte viel erfolgreichern Ar
beiten zuzuwenden im Stande ſein.

Dieſen Widerſpruch gegen den Antrag bezeichnete der
fruühere Staatsminiſter Graf v. Arnim als eine indivi-

duelle, alſo einſeitige miniſterielle Deklaration des Geſetzes.
Wir theilen die Rede des Grafen vollſtändig mit, weil wir
ihr eine beſondere Bedeutung beilegen:

Jch knupfe an das was wir in dem ſo eben vernommenen
Vortrage gehört haben und was meine Anſicht uüber die Abſicht
Sr. Majeſtät bei Erlaß der Verordnung vom 3. Februar, ſo
wie meine Anſicht uber die Meinung der Regierung beſtätigt,
einige Bemerkungen. Nämlich in den Fällen, wo das Geſetz dem
allgemeinen Landtage eine Jnformation über den Finanz- Etat
und die Ueberſicht des Staatshaushaltes vorſchreibt, wird gewiß
mit voller Offenheit dem Landtage gegenüber verfahren werden
ſollen. Dieſe meine Erwartung iſt durch den Herrn Landtags-
Kommiſſar und den Herrn Finanz- Miniſter beſtätigt worden.
Daß dies eine ſehr willkommene und fur die Entſcheidung der
gegenwärtigen Frage einflußreiche Erklärung iſt, jſt unzweifelhaft,
und danach eben ſo unzweifelhaft, daß, wenn es zur Jnformation
des hohen Landtages fur nöthig erachtet wuürde, eine ſolche durch
die Mittheilungen und die Materialien, welche etwa zum voll
kommenen Verſtändniß nothwendig wären, noch bereitwillig ver
vollſtandigt werden würde.

Jch kehre jetzt zum Speziellen des Gegenſtandes zuruck und
bemerke, daß ich zu unterſcheiden bitte die geſetzliche Lage der
Sache von der Lage, wie ſie ſich durch die Erklärung der König
lichen Kommiſſare geſtaltet. Jch kann nämlich in dem F. 11
nicht finden, daß geſetzlich vorgeſchrieben ſei, dieſer Staatshaus-
halt und dieſer Haupt-Finanz- Etat ſollen nur vorgelegt werden,
um die Verſammlung darüber zu informiren, inwieweit eine An
leihe oder eine Steuer zu bewilligen ſei. Davon ſteht im 8. 11
nichts, und es ſteht auch an keiner anderen Stelle des Geſetzes
etwas davon. Der 11 heißt ſeinem ganzen Jnhalte nach (da
es auf ihn hier ankommt) folgendermaßen

„Wird der Vereinigte Landtag zu einer der in den 4
bis 10 bezeichneten Angelegenheiten einberufen, ſo ſollen dem
ſelben jederzeit der Haupt Finanz- Etat und eine Ueberſicht des
Staatshaushaltes für die Zeit von einer Verſammlung zur
anderen zur Jnformation vorgelegt werden.“

„Die Feſtſtellung des Haupt-Finanz-Etats, ſo wie die
Beſtimmung uber die Verwendung der Staats Einnahmen
und der dabei ſich ergebenden Ueberſchuſſe, zu den Bedurfniſſen
und zur Wohlfahrt des Landes verbleibt ein ausſchließendes
Recht der Krone.“

Der letztere Satz hält ganz ſtreng dasjenige feſt, was der
Krone vorbehalten werden ſolle, namlich die ausſchließliche Be
fugniß, den Etat feſtzuſtellen und über die Verwendung der
Staats- Einnahmen zu beſchließen und zu beſtimmen. Der erſtere
Satz enthalt aber auch wiederum ſeinerſeits nichts weiter als
daß in den und den Fallen, wo nämlich der Landtag zur Bera-
thung gewiſſer Geſetze einberufen wird, ihm der Staatshaushalt
und Haupt Finanz Etat zu ſeiner Jnformation vorgelegt werden
ſoll. Es iſt alſo keinesweges geſagt, er ſoll ſich nur informiren
in Bezug auf Anleihen oder Steuern, ſondern in jedem ſolchen
Falle hat der Landtag durch das Geſetz das ihm von Sr. Ma-
jeſtat verliehene Recht, ſich von dem Haupt-Finanz- Etat und
dem Staatshaushalte durch die ihm geſchehene Vorlage zu infor-
miren. Diejenige Erklarung, die ſeitens des Herrn Finanz-
Miniſters in dieſer Kurie gegeben iſt, iſt eine Jnterpretation des
Geſetzes das Geſetz ſelbſt ſpricht ſich nicht daruber aus. Jch
ſtelle den Fall, daß der Landtag von Sr. Majeſtät einberufen
wird, um eine Anleihe zu votiren, daß demſelben bei ſeinem Zu-
ſammentritt auch die Ueberſicht des Staatshaushaltes und der
Haupt-Finanz-Etat vorgelegt wurde, daß ihm ferner mehrere
andere Propoſitionen vorgelegt wurden Se. Majeſtät fande ſich
aber veranlaßt, nach dem Zuſammentritt des Landtags die Pro-
poſition wegen einer Anleihe zuruckzunehmen weil das Bedurf



niß nicht mehr vorwaltete ich frage, ob nun der Landtag nicht
mehr befugt waäre, ſich von dem Finanz- Etat und dem Staats-
haushalt zu informiren? Jch glaube, es wuürde, ganz getrennt
davon ihm vollkommen zuſtehen, und der H. 11 wurde ihn dazu
berechtigen und verpflichten, ſich zu informiren ohne Rückſicht
darauf, ob ein ſolches Geſetz noch zur Berathung kaäme oder nicht.
So ſehe ich die geſetzliche Lage an, und ich glaube nicht, daß
der Landtag bei ſeinem gegenwärtigen Beſchluſſe davon ausgehen
kann, wie von den Koniglichen Kommiſſarien das Geſetz inter-
pretirt iſt. Wenn es ſich aber ferner darum handelt (worauf die
gegenwartige Bitte gerichtet iſt), wie dieſe Jnformation erfolgen
ſoll, ſo wird es darauf ankommen, die Etklaärungen, die gegeben
ſein muſſen, ins Auge zu faſſen. Es hat der Koönigliche Kom
miſſar in der Berathung der Kurie der drei Stande uüber dieſe
Petition und gegenwärtig der Herr Finanz- Miniſter als Kom-
miſſar in dieſer Verſammlung erklart, daß die Abtheilungen,
welche ſich mit der Anleihe- Frage und mit der Steuergeſetz-
Frage beſchaftigten, berechtigt waren, und wie ſogar in jener
Kurie die ſtenographiſchen Berichte ergeben haben, ſeitens des
Herrn Landtags Kommiſſars für verpflichtet gehalten wurde, ſich
von der Lage des Staats Haushaltes zu informiren. Das ſteht
alſo feſt, daß, nach den Jnterpretationen der Königlichen Kom
miſſarien eine Befugniß, ja ſogar, wie behauptet wird, eine
Verpflichtung da ſei, daß die betreffende Abtheilung den Vereinig-
ten Landtag über den Zuſtand und die Lage des Staats Haus-
haltes und des Haupt- Finanz Etats informire, weil vorausge-
ſetzt wird, daß dies bei der Anleihe und bei der Steuer Frage
von Jntereſſe und Wichtigkeit iſt.

Wenn dies nun feſtſteht, ſo iſt die Frage hier eine Frage der
Zweckmäßigkeit. Es fragt ſich nämlich, wie wird ſich der Ver
einigte Landtag am zweckmäßigſten informiren können? Darin
weicht die Anſicht der Kurie der drei Stände und die Anſicht der
Abtheilung der Herren Kurie von der Anſicht der Königlichen Kom-
miſſarien ab. Man glaubt nämlich auf der einen Seite, daß die
Jnformation viel zweckmäßiger und ſachgemäßer erfolgen werde,
wenn ſie in einer zu dieſem Zweck ernannten beſonderen Abthei-
lung erfolgt.

Es iſt ſchon anderen Ortes angedeutet worden, wohin es
führen könnte, wenn die drei verſchiedenen Abtheilungen für die
Berathung der Steuer, für Kontrahirung der Anleihe und für
die Uebernahme der Garantie der Rentenbanken ihrerſeits eine
Prüfung des Haushaltes hätten vornehmen wollen es würde da-
hin führen, daß eine jede von ihnen, wenn ſie ihrer Aufgabe voll
ſtändig genügt, ſich derjenigen weitläufigen Arbeit unterziehen
muß, welche der Herr Finanz- Miniſter faſt als unmöglich ge-
ſchildert hat. Wenn ſie dem Landtag Rechenſchaft abgeben, wenn
ſie ſagen ſoll: Wir halten dafür, daß die Steuer zu erheben
oder die beſtehende zu erhöhen iſt oder nicht, weil der Staats-
haushalt ihrer bedarf oder nicht, ſo muß ſie ihn doch bis in ſei-
nen tiefſten Tiefen prüfen und darauf ihr Gutachten gründen.

Das würde alſo die Abtheilung thun müſſen, die ſich mit
der Steuer zu beſchäftigen hat außerdem wird die andere Ab-
theilung, welche eine Anleihe für die Eiſenbahn zu bearbeiten hat,
die Frage prüfen und beantworren: iſt der Staatshaushalt in der
Lage, eine Anleihe zu bedürfen, und im Stande, die Zinſen da-
von zu tragen? Das Alles ſind Fragen, die auch dieſe Abthei-
lung erörtern muß. Endlich würde z. B. die Abtheilung wegen
der Garantie der Rentenbanken dieſelbe Prüfung vornehmen müſ-
ſen. Es wird alſo die Prüfung und Jnformation hier in drei
Abtheilungen ſtattfinden, und jeder derſelben wird die Jnforma-
tion gewährt werden müſſen während doch angeführt iſt, daß
ſie einmal vorzunehmen ſchon eine große Arbeit ſei. Das Reſul-
tat kann außerdem der Art ſein daß die eine Abtheilung erklärt:
der Staatshaushalt iſt in der Lage, ſo viele Ueberſchüſſe abzuwer

3

fen, daß es nicht nöthig iſt, daß die Steuer erhöht oder eine
neue Steuer erhoben werde. Dies wird vorgetragen und 14
Tage darauf wird von der Abtheilung, welche die Eiſenbahn
Anlage zu bearbeiten hat, erklärt: der Staatshaushalt findet ſich
nicht in der Lage, irgend noch Laſten zu übernehmen, er iſt be-
reits nur noch im Gleichgewicht, und die Laſten ſind ſo bedeu-
tend, daß wir nicht glauben dem Landtage eine Anleihe empfeh-
len zu können, indem ſich die Verzinſung nicht beſtreiten laſſen
würde. Wenn nun auf die erſtere Erklärung das Plenum
bereits ſeine Beſchlüſſe gegründet hätte, ſo würde die zweite ein
auf diametral entgegengeſetzten Motiven beruhendes Votum im
Plenum hervorbringen. Wenn dieſe verſchiedenen Gutachten zu
gleicher Zeit erfolgten, ſo würde ich keinen ſo großen Uebelſtand
darin finden, es wäre möglich, daß zwei verſchiedene Anſichten
ihre Motive geltend machen und einen Beſchluß herbeifüh-
ren. So liegt aber die Sache nicht, ſondern die eine Abtheilung
bringt nicht ihren Vorſchlag zu derſelben Zeit an, wie die an
dere ſie kommt mehrere Wochen früher oder ſpäter, und der Land
tag hat einmal eine ganz andere Grundlage als ſpäter. Jch frage
daher, ob dies ein zweckmäßiger Weg iſt, den Landtag über den
Staatshaushalt zu informiren. Jch provocire ferner auf die prakti-
ſchen Erfahrungen die wir erlebt haben. Wir haben in der Ab-
theilung über die Mahl- und Schlachtſteuer und über die Einfüh-
rung der Einkommenſteuer berathen die andere Abtheilung hat
über die Oſtbahn berathen, beide haben 5 bis 6 Wochen gebraucht,
um ihre Arbeit zu vollenden. Es iſt in der Abtheilung für die
Steuer, der ich die Ehre hatte, als Vorſitzender anzugehören zur
Sprache gekommen, ob wir uns mit der Prüfung des Staats-
haushaltes beſchäftigen ſollen, und die große Mehrzahl hat erklärt,
daß wir dazu außer Stande wären, es würde den Erfolg gehabt
haben daß unſere Arbeit vielleicht noch mehrere Wochen ſpäter an
den Landtag gekommen wäre. Aus dieſen Gründen halte ich es
unzweckmäßig die von Sr. Majeſtät dem Könige gewollte und
von dem Königlichen Kommiſſarius als nothwendig bezeichnete Jn-
formation des Landtages in Betreff des Staatshaushaltes an die
verſchiedenen Abtheilungen zu verweiſen, die ſich mit Finanzfragen
beſchäftigen ich glaube vielmehr, wenn die Jnformation geſchehen
ſoll, ſo kann dies nur von einer Abtheilung geſchehen, die ſich
ſpeziell mit dieſem Auftrage zu beſchäftigen hat und dazu verpflich
tet wird. Auch iſt es zweckmäßig, daß dies in dieſer Art geſchehe,
weil die Prüfung des Staatshaushaltes ſeines umfaſſenden Jnhalts
wegen ein Geſchäft iſt, wozu beſondere Kenntniſſe gehören, die
keinesweges jedem Mitgliede der Verſammlung beiwohnen können,
daß es alſo gilt, daß die betreffende Abtheilung wenn dieſe Prü-
fung zweckmäßig geſchehen ſoll, diejenigen Kräfte in ſich ſchließt,
die dazu vorzugsweiſe geeignet ſind. Dies können ganz andere
Mitglieder ſein, als diejenigen die einer Abtheilung angehören,
in welcher die Prüfung dieſer oder jener Finanzfrage behandelt
wird wie z. B. Eiſenbahnbau und Steuerveranlagungen. Wenn
ich nun alſo daraus ſchließe, daß die Prüfung des Staatshaushal
tes durch Eine Abtheilung zweckmäßiger ſei als durch verſchiedene
Abtyeilungen, ſo komme ich ferner auf den Punkt, der von dem
Königlichen Kommiſſarius hervorgehoben iſt, indem er ſagt, daß
eine ſolche Prüfung zu einer Kontrolle, zu einer Kritik oder zu
einem Urtheil über den Staatshaushalt führen würde. Jch ver-
mag nicht einzuſehen, weshalb die Arbeit einer einzigen Abtheilung
mehr zu einer Kritik führen ſoll, als die Prüfung von zwei oder
drei Abtheilungen jede wird ſich auf den Standpunkt ſetzen müſ-
ſen, den Staatshaushalt zu prüfen, um auf Grund deſſen zu
ſagen wir rathen dazu, die Steuer zu erheben oder nicht u. ſ. w.
Alſo glaube ich, daß das, was der Herr Finanz Miniſter beſorgt, in
einem wie in dem anderen Falle unvermeidlich iſt. Jch wüßte aber
auch nicht, warum der Haupt-Finanz- Etat und die Ueberſicht des
Staats Haushalts dem Landtage anders mitgetheilt wird als um
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ein Urtheil darüber zu gewinnen und darauf die Anſicht zu grün-
den in wie weit die Steuer oder Anleihe u. ſ. w. nöthig oder
möglich iſt. Wenn dabei aber ein unſtatthafter Nebenzweck er
reicht oder verfolgt werden könnte, ſo bemerke ich, daß ich in der
That nicht ſehe, wie dieſer Zweck leichter erreicht werden ſoll und
wie dadnrch demſelben Vorſchub geleiſtet wird, wenn der Staats
Haushalt in einer Abtheilung geprüft wird, ſtatt in zweien oder
dreien. Die Prüfung hat aber der König gewollt, indem er
dem Landtage dieſes Recht gab.

Es iſt ferner hervorgehoben worden daß dies zu Rückfragen
Veranlaſſung geben würde, zu einem Eindringen in die 3000,
oder wieviel einzelne Etats. Stellt man ſich auf dieſen Boden,
ſo frage ich, ob dieſe Rückfragen minder häufig ſein würden ſei-
tens der verſchiedenen Abtheilungen ich frage aber weiter, ob,
wenn eine Jnformation ſeitens der einzelnen Mitglieder geſchehen
ſoll, wenn jedem Mitgliede das Recht zuſtehen ſoll, Fragen in
dieſer Beziehung an die Verwaltung zu richten, dies nicht zu end
loſen Weitläuftigkeiten führen würde Soll dies aber nicht geſche-
hen, dann iſt es auch dem Landtage und den einzelnen Mitglie-
dern deſſelben nicht möglich, ſich ein näheres Urtheil zu bilden, als
der Etat es giebt, und ich glaube, daß dies zu verſagen nicht die
Abſicht ſein kann. Man hat gewollt, daß eine Jnformation ſtatt-
finden ſolle, und wenn die Vorlage nicht genügt, ſo muß dem
Landtage die Freiheit zuſtehen, zu erbitten, daß die Jnformation
vervollſtändigt werde, und es iſt dann Sache der Regierung dar-
auf zu antworten es fragt ſich nur, ob von Seiten der Mitglie-
der oder mehrerer Abtheilungen oder von einer Abtheilung
dies geſchehen ſoll.

Die Frage nun ob der Landtag in getrennten oder vereinig-
ten Kurien dies vornehmen ſoll, iſt von dem Herrn Königlichen
Kommiſſar dahin beantwortet, daß dies durchaus in den vereinig-
ten Kurien geſchehen muß. Es iſt dieſer Gegenſtand von der Ab-
theilung ausführlich erwogen worden ſie hat aber in dem Geſetz
keine Beſtimmung finden können, die dies dem Vereinigten Land-
tage d. h. den vereinigten Kurien, zuweiſt. Der einzige Fall, in
dem das Geſetz eine gemeinſchaftliche Berathung beider Kurien vor
ausſetzt, iſt in dem F. 14 enthalten, nämlich die Berathung über
Propoſitionen wegen neuer Anleihen oder Steuern, und in dieſem
Paragraphen findet ſich nichts davon, daß der Landtag ſich von
dem Staats Haushalte informiren ſolle; die Beſtimmung, daß der
Staats Haushalt zur Jnformation vorgelegt werden ſoll, iſt in
dem F. 11 enthalten und in dieſem H. 11 iſt dies Geſchäft nicht
als ein ſolches bezeichnet, das in einer Sitzung beider Vereinigten
Kurien ſtattfinden ſolle. Jch laſſe es dahin geſtellt ſein, ob
man es für zweckmäßig halten könne, dieſen Bericht ſeitens einer
Abtheilung der Vereinigten Kurien entgegenzunehmen oder nicht.
Das Geſetz giebt aber keinen Anhalt, der dieſe Berathung in den
Kreis der Vereinigten Kurien weiſt, und ſo lange eine ſolche Be
ſtimmung nicht da iſt, müſſen wir uns an den beſtimmten Buch-
ſtaben des Geſetzes halten und dieſes ſagt: Dieſes und jenes Ge-
ſetz ſoll dort berathen werden, unter dieſen findet ſich aber von
einer Jnformation des Staats Haushaltes nichts, und deshalb
gehört er auch nicht dorthin. Jm Sinne des Herrn Königlichen
Kommiſſars wird man ſagen, die Jnformation iſt ein unzertrenn-
liches Geſchäft von der Berathung dieſer oder jener Geſetze ich
bemerke aber, dies iſt nur eine Meinung des Herrn Kommiſſars
im Geſetze ſteht davon kein Wort, ſondern die Mittheilung zur
Jnformation iſt im g. 11 ſelbſtſtändig erwähnt wo geſagt iſt, in
welchem Falle ſie eintreten ſoll. Jn dieſem g. 11 iſt ferner noch
ein Punkt enthalten, der dafür ſpricht, daß die Jnformation ein
für ſich geſondertes Geſchäft ſein muß: Nämlich die Beſtimmung,
daß die Ueberſicht des Staatshaushalts für die ganze Zeit von ei-
ner Verſammlung zur anderen vorgelegt werden ſoll. Daſſelbe Pa
tent läßt die Zeitfriſt vollkommen unbeſtimmt zwiſchen einem Land
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tage und dem anderen und es könnte nach dem Patente füglich
eine Zeit von 10 oder 20 Jahren von einem Landtage zum an-
deren liegen und doch ſoll in dieſem Fall der Verſammlung eine
Ueberſicht des Staats Haushaltes vorgelegt werden, von einer
Verſammlung zur anderen, alſo für die ganze Zeit von reſp. 10
bis 20 Jahren.

Wenn es nun blos darauf ankäme, im Jahre 1860 oder 1867
zu entſcheiden: ſoll eine neue Steuer bewilligt oder eine Anleihe ge
macht werden ſo könnte es doch offenbar für die Verſammlung nur
von Intereſſe ſein, wie der Standpunkt der Finanzen ſich in jener Zeit
befindet es könnte aber gleichgültig ſein was in den Jahren 1848
und den darauf folgenden geſchehen ſei. Es ſoll dies aber gleich
falls vorgelegt werden. Jch frage: zu welchem Zweck Offenbar
zu dem Zweck, daß Se. Majeſtät dem Lande die Ueberzeugung
geben will, daß die Finanzen gut verwaltet worden ſind. Dieſe
Ueberzeugung wird gegeben werden, weil ich das Vertrauen
habe, daß es bei unſerer Regierung immer ſo ſein wird, daß
ſie mit ihren Reſultaten offen vor das Land treten könne. Daß
man aber wegen eines Steuergeſetzes, was nach der Verord-
nung vom 3. Februar, z. B. 1867, votirt werden ſollte, Re-
chenſchaft gäbe, wie die Finanzen ſeit 1857 (wenn ſeitdem kein
Landtag geweſen wäre) verwaltet worden wären, darin kann
ich keinen Zuſammenhang finden. Jch nehme vielmehr daraus
mit ein Motiv her, daß der Zweck der Jnformation im 9. 11
wirklich der iſt, den Landtag zu informiren über den Zuſtand
des Finanz- Etats und Staatshaushaltes fur dieſe Periode.
Dieſer iſt von Sr. Majeſtät allerdings nicht hingeſtellt als et
was was keine Beziehung zu den Vorlagen über finanzielle Ge-
genſtande habe, ſondern was materiell geboten und doppelt nütz
lich ſei durch die Vorlage eines Geſetz Entwurfes uber zu er-
höhende Steuern oder uüber zu machende Anleihen; es iſt etwas
fur ſich Beſtehendes was aber mit angewendet wird zu dieſem
Zweck. Nun fragt es ſich: ob es nicht im Jnrereſſe der Re-
gierung liegt, wenn ſie einmal die Jnformirung für nöthig und
nützlich hält, den Weg zu betreten, den der Landtag fur den
zweckmäßigſten halt? Ob ſie dem Landtage in der Wahl ſeiner
Mittel hindernd in den Weg treten ſoll? Das Letztere muß ich
entſchieden im Jntereſſe der Regierung und des Landtages ver-
neinen. Jch glaube, wenn Se. Majeſtät es im landesvater-
lichen Willen fur gut gehalten hat, dem Lande und dem Land-
tage Jnformation zu geben durch eine Ueberſicht des Staats-
haushaltes und des Finanz-Etats, daß Jhm vor allen Dingen
daran liegen muß, daß keine falſche Anſichten in das Land
kommen. Jch glaube, daß die Mittheilung eines ſo voluminoö-
ſen Etats, wie der diesmalige, vollen Anlaß giebr zu allerlei
falſchen Gerüchten und falſchen Auffaſſungen. Es ſind mir
ſelbſt Mittheilungen dieſer Art geworden. Jch hätte gewuinſcht,
daß man es widerlegen könnte, weil ich die Ueberzeugung habe,
man würde es thun können. Dazu genügt aber keinesweges
eine Ueberſicht und ein Promemoria, wie dieſes. Jch appellire
an die Verſammlung, ob es einem Jeden von uns gelungen iſt,
aus der großen Reihe von Zahlen, welche ſich hier findet, ſich
ein klares Bild zu machen über das, worüber wir uns eigent-
lich inſormiren ſollten. Jch bekenne, daß dies ſehr ſchwer iſt.
Jch glaube, daß es viel guünſtiger ſein wurde, wenn es an eine
Abtheilung des Landtags, nicht an zwei oder drei zu verſchiede-
nen Zeiten zur Berichterſtattung verwieſen worden wäre, und
wenn dieſe uns dann eine Denkſchrift übergeben hätte, worin
ſie ſagte: Dies ſind die Reſultate, ſo und ſo haben wir geprüft
und aufgefaßt. Sie braucht weiter nichts zu thun, als einen
Kommentar zu geben zu den Zahlen, die ſich in der Aufſtellung
finden. Einen ſolchen Kommentar halte ich aber eben im Jn-
tereſſe der richtigen Auffaſſung fur ſehr nöthig. Jch glaube,
daß jede Gabe, wenn ſie irgendwie ſo behandelt wird, als ſolle



ſie nicht ganz das geben, was Jeder in ihr vermuthet, eine
bedenkliche Gabe iſt. Jch glaube, daß die Ausſicht, über den
Finanz-Etat und den Staagtshaushalt eine vollſtändige Kennt-
niß zu bekommen, im ganzen Lande mit großer Befriedigung,
mit großer Dankbarkeit aufgenommen worden iſt. Jch möchte
ſie nicht verkümmern dadurch, daß man irgendwie den Schein
gebe, als wollte man einer vollſtändigen Erreichung deſſen, was
gegeben werden ſoll, hindernd in den Weg treten. Dieſen Vor-
wurf wurde man auf ſich laden, wenn man verhinderte, daß
der Landtag ſich auf dem zweckmäßigſten Wege informirt. Jch
glaube, daß dadurch nicht irgendwie das Jntereſſe der Regie-
rung, die Prärogative der Krone, die im 8. 11 feſtgehalten ſind,
gefahrdet werden können. Jch glaube, daß die Granze feſt ge
zogen werden muß, wo die Jnformation ein Ende nimmt, und
wo es ſich von der Einwirkung auf die Feſtſtellung handelt.
Hier handelt es ſich nur darum die gewählte Jnformation
zweckmäßig zu erreichen. Ob Konſequenzen daraus gezogen wer
den können, um ſich in dieſe oder jene Angelegenheit einzu
miſchen, gehört nicht hierher. Jſt dies die Abſicht, ſo wird es
eben ſo wenig vermieden werden wenn der Weg betreten wird,
der von dem Herrn Landtags -Kommiſſar vorgezeichnet iſt, daß
bei der Steuerbewilligung und bei Anleihe von der betreffenden
Abtheilung eine Prüfung vorgenommen werden ſoll. Dies wurde
zu ähnlichen Konſequenzen fuhren, als wenn es die Abtheilung
thut, welche ſich mit der Sache ausſchließlich beſchäftigt. Das
liegt auf der Hand. Wenn ich hier nun öfter von dem Ueber-
weiſen an eine Abtheilung im Gegenſatz gegen die Verweiſung
an die verſchiedenen Abtheilungen über die Finanz- Geſetze ge-
ſprochen habe, ſo muß ich ſchließlich, um ein Mißverſtandniß
zu vermeiden und den Schein einer Jnkonſequenz zuruckzuwei-
ſen, indem die Abtheilung vorgeſchlagen hat, daß der Gegen-
ſtand in jeder Kurie beſonders behandelt werden ſoll, noch Fol
gendes anführen.

Nach der Anſicht des Herrn Landtags Kommiſſars wurden
nämlich aus demſelben Körper zwei oder drei Abtheilungen her-
vorgehen die fur denſelben Körper verſchiedene Gutachten zu
verſchiedenen Zeiten geben wurden. Die Abtheilung will jedoch
nur von jeder der beiden Körperſchaften, welche in getrennter
Berathung den Vereinigten Landtag bilden, eine Abtheilung er-
nannt ſehen, um dieſe Körperſchaft zu informiren. Alſo will
die Abtheilung die Herren Kurie durch die Abtheilung der Her
ren Kurie, die Drei-Stände- Kurie durch die Abtheilung der
Stände- Kurie informiren laſſen. Ob man dies für zweckmaßig
halte oder nicht, iſt eine Sache fur ſich; aber die Abtheilung iſt
von der Anſicht geleitet worden, daß das Geſetz es nicht anders
geſtatte, und wenn dies der Fall iſt, ſo darf man nicht um der
Zweckmäßigkeit willen davon abweichen.

Nach einigen Einwendungen einzelner Mitglieder und
des Finanzminiſters wurde die Feſtſetzung der Diskuſſion
vertagt.

Den Vereinigten Kurien lag am 10. und 11. Juni eine
königliche Propoſition uüber Aufhebung der Mahl und
Schlachtſteuer und uüber Einfuhrung einer Einkom-
menſteuer zur Berathung vor. Mit dieſem Geſetze ſcheint
fur die gegenwärtige Landtagsſeſſion das Syſtem der koö-
niglichen Propoſitionen geſchloſſen. Wir glauben ein Recht
zu haben dem Cyklus der Vorlagen den Namen nicht nur
eines Syſtems, ſondern einer politiſchen Berechnung und
Abſichtlichkeit beizulegen. Jn den Geſetzesvorlagen finden
wir einen politiſchen Zuſammenhang. Das Dismembra-
tionsgeſetz kundigte an der Spitze ſeiner Beſtimmungen an,
was es wollte. Es war ein Geſetz für den Bauernſtand;
man wollte ihn kräftigen und gewinnen. Ein bäuerliches

Patriciat ſollte gegruundet werden. Das Geſetz erſchien aber
nicht als Gewinnungs- und Verſoöhnungsmaßregel; ſeine
Beſtimmungen erinnerten zu ſehr an das Geſchäftszimmer.
Es wurde abgelehnt, weil man allein und mit Recht in
der allerfreieſten Dispoſition des baäuerlichen Grundeigen-
thums, keineswegs aber in der Fixirung und in renovirter
feudaler Stabilmachung das wirkſamſte Mittel zur Krafti-
gung des Bauernſtandes erkannte. Das Landrentenbank-
Geſetz war ein Geſetz, deſſen Ausführung den Berechtigten
große Beguünſtigungen gewährt hatte, ein Kapital wäre ih
nen zugefloſſen von weit uber hundert Millionen Thaler
in unſerer Zeit und unter den gegenwartigen Umſtänden
eine Maßregel, der an Macht und Einfluß beinahe nichts
zur Seite hatte geſtellt werden können. Die Maſſe der Be
rechtigten findet ſich im ritterſchaftlichen und Herrenſtande.
Das Rentengeſetz war ein Geſetz, den erſten und zweiten
Stand zu kräftigen und zu gewinnen. Es wurde abgelehnt,
weil die geſammte Staatskraft fur das Kapital, welches
dem Berechtigten zufließen ſollte, zur Garantie aufgefor-
dert wurde. Die Propoſition uüber die Mahl- und Schlacht-
ſteuer ſollte ein Geſetz zu Gunſten der Städte ſein, und
auch ſie wurde, wie wir ſehen werden, mit großer Stim-
menmehrheit abgelehnt. Nur Geſetzesvorlagen zu Gunſten
jener Volksklaſſen, denen die Verfaſſung das Recht der
höchſten ſtaatsburgerlichen Ehren verſagt hat, fanden die
gebüuhrende Zuſtimmung. Auf dem Grunde dieſer That-
ſachen liegt eine erſchuütternde Erfahrung, deren Wiederho-
lung wir eben ſo wenig wuünſchen, wie wir ſie ſo lange
fur unvermeidlich und fur gewiß halten, als die Geſetzge
bung ſich in ihrem innerſten Weſen auf die disparaten Ele-
mente ſtaändiſcher und partikular provinzieller Elemente
ſtutzen und daher Lebenskraft ziehen zu muſſen glaubt. Wir
dürfen uns daher nicht wundern, daß die Aufhebung der
Mahl- und Schlachtſteuer verworfen wurde. Wir duürfen
uns um ſo weniger wundern, wenn wir erwäagen, was an
die Stelle dieſer Steuer geſetzt werden ſollte. Ob die Ant-
wort des Vereinigten Landtags anders ausgefallen waäre,
wenn die Regierung die Aufhebung der Mahl- und Schlacht-
ſteuer als den Anfang einer von der Zeit geforderten noth-
wendigen Umgeſtaltung des geſammten Steuerweſens ange-
kundigt hatte, dies wagen wir weder zu bejahen noch zu
verneinen, aber gewiß iſt, daß unſer Steuerſyſtem die
Feuerprobe der von der Praxis aufgedrangten Kritik nicht
zu beſtehen vermag. Unſer geſammtes Abgabenweſen
hat ſeinen Urſprung in dem entſcheidungsvollen Jahre
1820. Es trägt den Charakter der damaligen ſtaats-
ökonomiſchen Grundſätze. Man glaubte, es gebe fur die
Praxis kein paſſenderes Syſtem, als das iſt, wonach die
Steuer erhoben wird, ohne daß man der Erhebung inne
wird. Es iſt das jenes Syſtem der mittelbaren Leiſtungen,
der indirekten Staatskontribution. Dieſes Syſtem kann
ſich ſo lange halten, es iſt ſo lange an ſeinem geeigneten
Platze, als die Steuernden nicht im Stande oder nicht ge-
neigt ſind, ihre ſteuerlichen Leiſtungen zu uberſchauen, zu
berechnen. Das indirekte Steuerſyſtem iſt das Syſtem der
politiſchen Unreife des Volks. Aber von dem Augenblicke
an, wo der erwachte Volksverſtand einen Kalkul uüber ſeine
Leiſtungen aufnimmt, wo der Einzelne ſeine Steuerfähigkeit
mit ſeinen Steuerleiſtungen und ſeinen ſtaatsbuürgerlichen
Berechtigungen vergleicht, wo er bei der Semmel und bei
dem Fleiſchbiſſen berechnet und weiß, wie viel er in die
Steuerkaſſe einlegt von dieſem Augenblicke an iſt das
Fortbeſtehen der indirekten Steuer eine Selbſttäuſchung,
die ſogar gefährlich werden kann. Jn dieſes Stadium iſt
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die Mahl und Schlachtſteuer als der Hauptflugel in dem
indirekten Abgabenweſen heut zu Tage eingetreten, und ſie
iſt dadurch prinzipiell unhaltbar geworden. Dieſe Unhalt-
barkeit iſt in der miniſteriellen Denkſchrift, die dem Verei-
nigten Landtage als Begleitſchrift der Geſetzesentwurfe vor
gelegt worden iſt, nicht nur anerkannt, ſondern es iſt zu
gleich nachgewieſen zu welchen Härten und Ueberbürdun-
gen dieſe ausſchließlich den Städten auferlegte Steuer ge-
fuhrt hat und kunftig noch mehr fuühren muß. Die Ueber-
laſtungen ſind eine unausbleibliche Folge der Fehlerhaftigkeit
des ganzen Steuerprinzips. Daſſelbe hat einen beſtimmten
Maßſtab, mit dem die Steuerfähigkeit Jahr aus Jahr ein
gemeſſen wird. Dies kann aber nur ſo lange richtig ſein,
als die Lebenslagen der Steuerklaſſen abſolut feſtſtehen und
ſich niemals ändern. Die Laſten-Repartition mag für 1820
eine gleichmäßige, eine gerechte geweſen ſein. Aber wir
brauchen nicht ausführlich darauf hinzuweiſen, wie groß
die Veränderungen ſind, die ſeit jenem Jahre in der
Steuerkraft der Klaſſen und verſchiedenen Abtheilungen der
Nation erfolgt ſind. Auf dieſe zum Theil ganz radikale
Umgeſtaltung der Wirklichkeit hat das Steuerprinzip keine
Rückſicht genommen, es iſt 27 Jahre lang geblieben, wie
es 1820 war und mußte endlich dahin führen, daß ein-
zelne Städte unter der Laſt einer ungleichmäßigen, zwar
geſetzlichen, nichts deſto weniger aber ungerechten Steuer
faſt zu erliegen meinen. Die miniſterielle Denkſchrift faßt
die Uebelſtände dahin zuſammen, daß ſie ſagt, daß durch
die Verſchiedenheit der Beſteuerung gewiſſer Städte ver-
mittelſt der Mahl- und Schlachtſteuer und des übrigen
Theiles der Monarchie vermittelſt der Klaſſenſteuer eine
den Grundſätzen der Gerechtigkeit widerſtreitende ungleich-
mäßige Belaſtung der ſtädtiſchen und der ländlichen Bevol-
kerung herbeigeführt werde, daß die Belaſtung der erſten
Lebensbedürfniſſe den weniger wohlhabenden Theil der ſtädti-
ſchen Bevölkerung un verhältnißmäßig treffe, daß durch die
Vertheuerung des Arbeitslohnes der Aufſchwung der Städte
gehemmt, daß der in die Staatskaſſen gelangende Ertrag
der Steuer durch die Aufſichts- und Erhebungskoſten be-
deutend verringert, die Verkehrfreiheit im Jnnern des Lan-
des geſtort und durch den Anreiz zu Defraudationen ein
Theil der ſtädtiſchen Bevölkerung demoraliſirt werde, end-
lich daß dieſe Steuer als nothwendiges Mittel zu ihrer
Aufrechthaltung Doppelbelaſtungen der in den Umgebun-
gen der mahl- und ſchlachtſteuerpflichtigen Städte wohnen-
den Bevölkerung veranlaſſe.“ Zwar verſucht die Denk-
ſchrift das alte Steuerſyſtem, namentlich die ſtaädtiſche

Konſumtionsſteuer zu vertheidigen, aber alle Argumente
zerſchellen an dem von der Denkſchrift ſelbſt angefüührten
und weitläuftig mit Zahlen belegten Faktum, daß im Durch-
ſchnitt auf jeden Kopf in der Stadt eine Steuer von 51
Sgr. und auf den Kopf der ländlichen Bevölkerung 16 Sgr.
5 Pf. oder weniger als ein Drittel kommt; ja in Städten
mit mehr als 15,000 Einwohnern muß jeder, Klein und
Groß, Alt und Jung, jährlich 55 Sgr. 2 Pf. zahlen, was
gegen die Abgabe der ländlichen Bevölkerung 336 Prozent
ausmacht. Gegen ein ſo unerbittliches Argument, gegen
die von aller Mißdeutung und Sophiſtik freie Zahl, welche
zeigt, nicht wie regiert, ſondern was geſteuert wird, ver-
mag auch die gewandteſte Dialektik nicht aufzukommen.
Die Regierung ſchlug in Anerkennung dieſer offenen ſteuer-
lichen Ungerechtigkeit die Aufhebung dieſes ſtädtiſchen Octroi
und die Einführung einer Einkommenſteuer vor, nicht nur
fur die Städte, ſondern auch an die Stelle der Klaſſen-
ſteuer fur das Land. Wir uübergehen, wie die Regierung

ihre Vorlage weiter motivirt hat, ſo nahe auch die Auffor-
derung in den einzelnen Aufſtellungen zu Einwuürfen liegt.
Bei ihrer Vorlage appellirte das Gouvernement an die
Einſicht des Volks, d. h. der Repraſentanten deſſelben.
Hören wir nun, wie die Vertreter des Landes die Vorla-
gen beurtheilt haben. Die erſte Abtheilung ſtellte folgendes
Gutachten aus:

Bei den Berathungen der mit Prüfung der vorliegenden Ge-
ſetz« Entwürfe beauftragten Abtheilung ſprach ſich zunächſt im All-
gemeinen die Anſicht aus daß die Mahl- und Schlachtſteuer al-
lerdings Nachtheile mit ſich führe die Erheblichkeit der letzteren
und der Anlaß, der daraus für die gänzliche oder theilweiſe Ab-
ſchaffung dieſer Steuer entnommen werden könne, fand jedoch von
vornherein eine verſchiedene Beurtheilung. Während die Majori-
tät der Abtheilung dieſelbe, namentlich die dadurch beſtehende un-
gleiche Beſteuerungs- Art zwiſchen den größeren Städten und dem
übrigen Lande, die, wenn auch nur geringe Vertheurung der
nothwendigſten Lebensbedürfniſſe und den Anreiz zur Defraude für
ſo erhebliche Nachtheile betrachtete, daß ſie die gänzliche Abſchaf-
fung derſelben an ſich für höchſt wünſchenswerth erklärte, ſprach
ſich die Minorität, und namentlich einige Abgeordnete der Städte,
für deren theils unbedingte, theils bedingte Beibehaltung mit ge
wiſſen Modificationen aus, indem ſie die unverhältnißmäßige
Belaſtung der ärmeren Klaſſe durch dieſelbe in Abrede ſtellen und
die Nachtheile einer indirekten Steuererhebung weit geringer an
ſchlagen als die mit einer direkten Steuererhebung in den großen
Städten unvermeidlich verknüpften Uebelſtände.

Wenn gleichwohl die große Mehrheit der Abtheilung die bal-
dige Abſchaffung dieſer Steuer als in hohem Grade wünſchens-
werth erkannte, ſo wandte ſich demnächſt die allgemeine Erörte-
rung auf die Erwägung des von der Regierung vorgeſchlagenen
Erſatzmittels

einer auf den Angaben der Steuerpflichtigen über ihr Einkom-
men zu gründenden Einkommenſteuer.

So einſtimmig der Grundſatz anerkannt wurde, daß es das Be
ſtreben ſein müſſe, mehr und mehr dahin zu gelangen, daß ein Jeder
zu den Staatskoſten nach Verhältniß ſeines wahren Einkommens bei-
trage, und daß daher das Princip einer hiernach geregelten und ver
theilten Steuer ein höchſt gerechtes und wünſchenswerthes ſei, ſo
machte ſich doch auch faſt eben ſo allgemein die Anſicht geltend,
daß die Einführung einer auf den Angaben der Steuerpflichtigen
über ihr Einkommen zu gründenden Einkommenſteuer ebenfalls
ihre ſehr großen Nachtheile mit ſich führe. Man zählte dahin
das Gehäſſige, was das Eindringen in die ſpeziellen Vermögens
Verhältniſſe jedes Einzelnen das Schädliche, ja Gefährliche, was
dies für alle diejenigen habe, bei denen der Kredit ein weſentli-
ches und erlaubtes Betriebsmittel bilde; man wies ferner darauf
hin, daß, abgeſehen von der allgemeinen Verſuchung einer Ver
kürzung der Steuer durch zu geringe Angabe des Einkommens,
jede Beſtimmung, welche dahin ziele, die gehäſſige Jnquiſition
über die Vermögens Verhältniſſe durch Erleichterung der Formen
zu vermindern, zugleich dahin führe, die Verſuchung zur Verkür-
zung der Steuer zu vermehren und dem nicht Gewiſſenhaften
aber eine ungerechte Ueberbürdung aufzuerlegen. Man fürchtete
hiervon eine im Großen und Ganzen viel weiter greifende De
moraliſation der der Einkommenſteuer zu unterwerfenden Klaſſen,
als ſie durch die in einzelnen Städten beſtehende Mahl- und
Schlacht Steuer erzeugt werde.

Nichtsdeſtoweniger ward von manchen Seiten anerkannt, daß
auch dieſe Nachtheile unter gewiſſen Vorausſetzungen höheren
Rückſichten unterzuordnen ſein könnten es könnte dies nament-
lich dann der Fall ſein wenn durch die Aufhebung vieler verſchie

denen ſpeziellen Steuern von einzelnen Gegenſtänden, Erwerbs-
zweigen u. ſ. w. eine allgemeine Beſteuerung der Einwohner
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nach dem Einkommen dergeſtalt erreicht werden könne, daß hier-
durch zugleich die mannigfachen Uebelſtände gehoben würden welche
die Ungleichartigkeit und Ungleichmäßigkeit jener einzelnen Steuer-
gattungen mit ſich führen es werde ferner das Peinliche jener
Angabe auf Pflicht und Gewiſſen eines oft Steuerpflichtigen ſelbſt
in der That unmöglich genau zu ſchätzenden Einkommens eher er
tragen werden wenn durch eine größere und lebendigere Betheili-
gung an der Verwendung der Steuern das Bewußtſein daß in
der möglicherweiſe zu hohen Steuer ein Jeder gewiſſermaßen dem
Ganzen ein freiwilliges Opfer bringe, erweckt werde es könne
endlich das Läſtige ſolcher Steuer willig übernommen werden wenn
es ſich von der Erhaltung der äußeren oder inneren Sicherheit des
Vaterlandes handle, wie dies noch kürzlich das Beiſpiel anderer
Länder und in gewiſſem Maße auch das eigene Beiſpiel Preußens
in den Jahren vor dem Freiheitskriege bewieſen.

Wenn es ſich aber gegenwärtig nur darum handle, die Auf-
hebung der Mahl- und Schlacht Steuer zu erreichen, und wenn
keine der vorſtehend angeführten Vorausſetzungen unter denen
eine Einkommen Steuer williger übernommen werden möchte,
gegenwärtig zutreffe, ſo gab ſich die faſt einſtimmige Anſicht da
hin zu erkennen, daß die Einführung einer auf der Angabe der
Steuerpflichtigen über ihr Einkommen zu gründenden Einkommen-
ſteuer an und für ſich nicht rathſam erſcheine. Um ſo mehr war
aber in Betracht deſſen, daß von manchen großen Städten die
Abſchaffung der Mahl- und Schlachtſteuer nicht einmal gewünſcht
werde und bei mittleren und kleineren Städten die allmählige Ver
wandlung in eine Klaſſenſteuer ſchon mit Erfolg angebahnt ſei,
die Abtheilung mit Ausnahme weniger Stimmen, der Meinung,
daß der von der geſetzlichen und allgemeinen Abſchaffung der ein-
mal beſtehenden Mahl- und Schlachtſteuer zu erwartende Vor-
theil für das Ganze in keiner Weiſe im Verhältniß ſtehe zu den
von einer über das ganze Land neu einzuführenden Einkommen-
ſteuer mit Sicherheit vorherzuſehenden Nachtheilen.

So dankbar daher auch allſeitig das Beſtreben der Regierung
erkannt wurde, den mehrfach laut gewordenen Klagen über die
Mahl- und Schlachtſteuer Abhülfe zu ſchaffen und den Beſchlüſ-
ſen des Vereinigten Landtags einen auf einem wohldurchdachten
Steuerſyſtem gegründeten und im Detail eben ſo ſorgfältig als
umſichtig durchgeführten Geſetzes Vorſchlag zu unterbreiten fo
trat doch bei den wiederholten und gründlichen Erörterungen über
dieſen wichtigen Gegenſtand die Ueberzeugung der ſehr großen
Mehrzahl der Abtheilungs- Mitglieder mit immer größerer Stärke
hervor daß dem Vereinigten Landtage die Annahme dieſes Er-
ſatzmittels für die Mahl- und Schlachtſteuer nicht empfohlen wer
den könne.

Als ſich daher die Berathung zu den einzelnen Paragraphen
des Geſetz Entwurfs wandte, erklärte zwar die Abtheilung, mit
Ausnahmen weniger Stimmen (junter denen ſich namentlich auch
Abgeordnete der größeren Städte befanden), daß ſie die Abſchaffung
der Mahl- und Schlachtſteuer an und fur ſich wünſche als aber
demnächſt die definitive Frage geſtellt wurde

„Soll die Aufhebung der Mahl und Schlachtſteuer unter der
Vorausſetzung befürwortet werden daß an Stelle derſelben eine
Einkommenſteuer trete, bei welcher zur Ermittelung Prüfung
und Feſtſtellung des derſelben unterworfenen Einkommens zu-
nächſt die Angaben der Steuerpflichtigen dienen

wurde dieſe Frage mit 15 Stimmen gegen 4 Stimmen verneint.
Die Abtheilung ſchlägt daher dem hohen Landtage vor

die Einführung einer auf den Angaben der Steuerpflichtigen über
ihr Einkommen zu gründenden Einkommenſteuer abzulehnen.

Zuerſt ergriff Hanſemann das Wort:
Ich habe in der Abtheilung zu den Wenigen gehoört, die

das Prinzip der Einkommen- Steuer angenommen haben, und
ich gehörte auch zu der Minoritaät, welche die Nothwendigkeit
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einer vorgaängigen Prufung des Budgets anerkannte. Auf den
letzteren Punkt gehe ich nicht weiter ein weil er bei dem Anleihe
Geſetze erörtert worden iſt. Den von der Regierung vorgelegten
Geſetz Entwurf habe ich ſeinem Prinzipe nach fur vorzüglich gut
erkannt. Jch bin der Meinung daß, indem die Regierung die
ſen Entwurf vorgelegt hat, ſie die Abſicht der Erfullung des we
ſentlichen Bedürfniſſes einer gleichmaßigen Vertheilung der Steuern
zwiſchen den wohlhabenderen und ärmeren Volksklaſſen bekundet
hat. Es iſt dieſer Gegenſtand von der höchſten Wichtigkeit.
Wir hoören ſehr viel vom Proletariat und von den Mitteln, dem
ſelben vorzubeugen wir ſehen Vereine ſtiften, um das Wohl der
unteren Volksklaſſen zu beföordern, verkennen wir aber nicht,
meine Herren, daß in der Geſetzgebung, und gerade in der Steuer-
Geſetzgebung eines der Hauptmittel liegt, den Zweck, den jene
Vereine ſich vorgeſetzt haben, zu verwirklichen, ſo weit dies über
haupt der Natur der Dinge nach moglich iſt. Nicht nur die
Gerechtigkeit gegen unſere Mitmenſchen verpflichtet uns auf
eine gleichmäßigere Steuer Vertheilung Bedacht zu nehmen,
nein, auch die höchſten politiſchen Rückſichten erfordern dies.
Jch unterlaſſe es, auf die Gefahren aufmerkſam zu machen, welche
aus der Vernachläſſigung der Jntereſſen der unteren Volksklaſſe
entſtehen durften ich mache Sie aber darauf aufmerkſam, daß ei
nes der weſentlichſten Mittel zur Beförderung des National Wohl
ſtandes darin beſteht, nicht nur die Verarmung dieſer Volksklaſſe
zu verhüten, ſondern auch die Mittel zu befördern, durch welche
ſie in einen beſſeren, in einen wohlhabenderen Zuſtand geführt
werden können und hierzu rechne ich vor allen Dingen die An
nahme eines Steuer-Syſtems, durch welches dieſe Volksklaſſe we
niger als bisher gedrückt wird.

Jch bin alſo, wie bemerkt, mit dem Prinzip des Geſetz Ent
wurfs einverſtanden, und dennoch muß ich zu meinem Bedauern
davon abgehen. Es iſt, ſo wie die Anſichten jetzt beſtehen, nach
den vielfachen von mir eingezogenen Erkundigungen eine allgemeine
Abneigung, ja ich möchte ſagen, ein Widerwille gegen das Prin
zip der Einmiſchung des Fiskus in die inneren Familien und

Gewerbe Verhältniſſe; dieſer Umſtand macht es unmöglich, das
Geſetz, ſo wie es vorgelegt iſt, zur Ausführung zu bringen. Es
ſind auch gegen dieſes Geſetz, weil dadurch eine neue Steuer ein
geführt werden ſoll, ähnliche Bedenken geltend gemacht worden,
wie diejenigen welche wir bei den Diskuſſionen über das Renten-
banken- und das Anleihe Geſetz gehört haben. Jch für mein
Theil würde die Anwendung dieſer Bedenken auf den vorliegenden
Fall nicht für begründet erachten, denn es handelt ſich nicht da
von, eine Steuer Vermehrung einzuführen, ſondern nur davon,
eine Steuer zu modifiziren es könnten hierbei ſolche Bedingungen
feſtgeſetzt werden, daß das Verhältniß der Stände in Beziehung
auf die Kontrolle und die künftige Mitwirkung dabei ſich günſtiger
geſtellt haben würden, als es bei den jetzt beſtehenden Klaſſen
und Mahl- und Schlachtſteuern der Fall iſt. Mein erſter Plan
nun in Beziehung auf den Geſetz Vorſchlag beſtand darin einen
Antrag zu machen wodurch das Prinzip der Selbſtangabe des
Einkommens aufrecht erhalten ſein würde, ohne die Angabe des
Details des Einkommens nothwendig zu machen dergeſtalt, daß
nur in den Fällen, wo die Steuer Behörde einen Verdacht der
unrichtigen Angabe gehabt hätte, ein näherer Nachweis des Ein
kommens ſeitens der Steuerpflichtigen nothwendig geworden wäre.
Nach dieſem Plane würde das, was jetzt nach dem Geſetz Ent
wurfe Regel iſt, nämlich die jedesmalige Mittheilung der ſpeziellen
Theile des Vermögens, zur Ausnahme geworden ſein; ich habe
mich aber überzeugt, daß ſelbſt für dieſen Plan nur eine kleine
Zahl der Mitglieder der Verſammlung ſich erklären würde. Nach
meiner Meinung kommt es, wenn von Steuern die Rede iſt, nicht
darauf an, nur das abſolut Beſte haben zu wollen und auf alles
Andere zu verzichten, wenn jenes nicht zu erreichen iſt, ſondern
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vielmehr darauf das Beſſere unter den gegebenen Umſtänden zu
erreichen, wenn es auch nicht das abſolut Beſte ſein möchte. Jch
habe alſo auch dieſen Plan verlaſſen und ſchlage Jhnen für den
mir ſehr wahrſcheinlichen Fall, daß Sie den Geſetz Entwurf ab
lehnen möchten, vor, wenigſtens den Grundſatz der Nothwendig-
keit einer gleichmäßigeren Vertheilung der Steuern zwiſchen den
wohlhabenden und ärmeren Volksklaſſen anzuerkennen und die An
wendung dieſes Grundſatzes anzubahnen. Zu dieſem Ende werde
ich, wie geſagt, für den Fall, daß das Prinzip des Geſetz
Entwurfes nicht angenommen wird, folgendes Amendement
vorſchlagen:

„Der Vereinigte Landtag erkennt den in dem vorgelegten Ge
ſetz- Entwurfe enthaltenen Grundſatz einer gleichmäßigeren Steuer
Vertheilung zwiſchen den wohlhabenderen und ärmeren Volks-
klaſſen als richtig und deſſen Ausführung, durch welche die Auf-
hebung der Mahl- und Schlachtſteuer herbeigeführt würde, als
nothwendig an, erachtet jedoch die Verwirklichung der beabſich-
tigten Einkommenſteuer wegen des damit verbundenen fiskaliſchen
Eindringens in die Familien und Gewerbs- Verhältniſſe als
ungeeignet, und trägt deshalb bei Sr. Majeſtät dem Könige al-
lerunterthänigſt darauf an,

daß dem nächſten Vereinigten Landtage ein die Aufhebung
der Mahl- und Schlachtſteuer, ſo wie die theilweiſe Erleich-
terung der zu den unteren Stufen der Klaſſenſteuer gehörigen
Steuerpflichtigen, bezweckender Geſetz Entwurf vorgelegt wer
den möge durch welchen die Klaſſenſteuer dem Prinzip der
Einkommenſteuer jedoch ohne nothwendiges fiskaliſches Ein-
dringen in die Familien- und Gewerbs- Verhältniſſe, genä-
hert werde.

Jch unterlaſſe für jetzt, auf diejenigen Einwendungen einzugehen,
die auch gegen dieſes Amendement von denjenigen gemacht werden
dürften die der Meinung ſind, daß die Mahl- und Schlachtſteuer
eine gute Steuer ſei. Jch werde dieſen Einwürfen ſeiner Zeit be
gegnen, ſo gut ich es vermag und dann den Beweis zu führen
ſuchen, daß dieſe Steuer eine der für die unteren Volksklaſſen
verderblichſten iſt.

Der Finanzminiſter bezeichnete im Widerſpruch ge-
gen das Gutachten den Geſetzvorſchlag als einen Fortſchritt
zum Beſſern auf dem Gebiete der Steuern und der ſocia-
len Verhaltniſſe. Er wiederholte die in der Denkſchrift nie-
dergelegten Grunde und Gouvernements- Anſichten fur und
wider die Konſumtionsſteuer, trat entſchieden auf Seiten
der Gegner dieſer letztern und beantwortete die Frage, was
an die Stelle der Konſumtionsauflage zu ſetzen ſei. Er
äußerte:

Es war vorgeſchlagen worden, die Klaſſenſteuer unbedingt
auch auf die Städte zu übertragen. Dies iſt namentlich ein Vor-
ſchlag, der auch von ſtändiſcher Seite ausgegangen iſt. Jndeſſen
konnte auf den Vorſchlag aus mehreren Rückſichten nicht einge-
gangen werden. Wenn man das Verhältniß der Bevölkerung der
mahl- und ſchlachtſteuerpflichtigen Städte mit dem der klaſſen-
ſteuerpflichtigen vergleicht, ſo würde das Einkommen, was die
Städte gewähren würden wenn man die Bevölkerung allein be-
rückſichtigt, etwas über eine Million betragen wenn man die
höhere Leiſtungsfähigkeit der Städte mit in Betracht zieht, ſo
würde man doch kaum auf die Hälfte der Summe kommen, die
erforderlich iſt, um einen Erſatz für die Mahl- und Schlachtſteuer
zu erhalten. Dazu kommt noch, daß den höheren Stufen der
Klaſſenſteuer erhebliche Schwierigkeiten in größeren Städten entge
genſtehen weil das Vermögen bei einer großen Anzahl von Ren-
tiers und ſonſtigen begüterten Perſonen in ſeinen Merkmalen nicht
ſo hervortritt, wie es nothwendig iſt, um die Klaſſenſteuer richtig
zu veranlagen. Es blieb alſo weiter nichts übrig, wenn man den

Zweck erreichen wollte, als einen anderen Weg einzuſchlagen und
zwar einen ſolchen, der vielfach von der öffentlichen Meinung an-
gedeutet war, nämlich den einer Einkommenſteuer. Grundſätzlich
iſt die Einkommenſteuer gewiß für die richtigſte zu halten.
Es kann zwar nicht behauptet werden daß auch bei der Einkom
menſteuer alle Ungleichheiten, ſelbſt wenn das Einkommen richtig
angegeben iſt, vermieden werden denn nicht das Einkommen al-
lein begründet das Maß der Leiſtungsfähigkeit, es kommt viel-
mehr auch auf die Auszaben an, die weſentlich verſchieden ſind.
Allein grundſätzlich iſt doch anzuerkennen, daß die Einkommen-
ſteuer die richtigere ſei und die gerechteſte Vertheilung der Steuer-
laſt bewirke. Dagegen kommen andererſeits die Jnkonvenienzen
in Betracht, die an die Einkommenſteuer ſich anſchließen, und
darunter iſt die Ermittelung des Vermögens, das Eindringen in
die Vermögens Verhältniſſe die erheblichſte und bildet auch denje
nigen Grund, welcher auf das Gutachten der Abtheilung entſchei-
dend eingewirkt hat. Jch bemerke aber, daß man ſich bei Abfaſ
ſung des Entwurfs beſonders hat angelegen ſein laſſen, die Uebel-
ſtände, die mit der Ermittelung des Einkommens verbunden ſind,
zu vermeiden, und wenn wir uns andere Geſetzgebungen, die über
Einkommenſteuern beſtehen, namentlich die in England, vergegen-
wärtigen, ſo ſind die Formen, die in dem Entwurfe vorgeſchlagen
ſind, viel milder, und es waäre vielleicht möglich, in Rückſicht
auf dieſe Formen noch eine größere Erleichterung eintreten zu
laſſen. Eins bleibt aber unerläßlich, nämlich daß der Steuer
die Selbſtdeclaration des Steuerpflichtigen zu Grunde gelegt werde,
weil dies das einzige Mittel iſt, eine gleichmäßige Vertheilung der
Steuern herbeizuführen. Wie dieſe Steuer eingerichtet werden
muß, das iſt Gegenſtand der ſpeziellen Erörterung, aber die
Selbſtdeclaration bleibt jedenfalls Grundſatz denn ſoll der Ver-
waltung nicht ein feſter Anhalt gegeben werden, um beurtheilen
zu können, ob die Steuer auf einer richtigen Veranlagung be-
ruhe ſo ſind die größten Ungleichheiten zu beſorgen. Es würden
die Abſchätzungen in den verſchiedenen Theilen der Monarchie
und in den einzelnen Provinzen in ſich höchſt verſchieden ſein und
eine gerechte Vertheilung der Steuern nicht erzielt werden. Wenn
auf die Einkommenſteuer eingegangen werden ſoll ſo bleibt die
ſer Grundſatz unerläßlich, und es wird alſo jetzt Aufgabe der
hohen Verſammlung ſein, naher zu erwägen, ob auf dieſe Grund-
lage hin der Geſetz- Vorſchlag anzunehmen ſei oder nicht.

Abgeordn. Krauſe aus Schleſien meinte, die Mahl-
und Schlachtſteuer mußte aufgehoben werden, bevor man
einen höhern Klaſſenſteuerſatz annehmen duürfe, denn ſonſt
würde der Ausbau der Klaſſenſteuer unmöglich. Er hielt
aber dafuür, daß der Staat noch nicht auf dem Stand-
punkte wäre, eine Einkommenſteuer befuürworten zu können.
Darauf hielt der Abg. Camphauſen folgenden Vortrag:

Seit einiger Zeit haben die Klagen uber die Mahl- und
Schlachtſteuer erheblich abgenommen und manche Stimmen ſich
vielmehr zu ihren Gunſten vernehmen laſſen. Ob darin im All-
gemeinen eine Aenderung der öffentlichen Meinung zu erkennen
ſei, oder ob auch der Umſtand mitgewirkt hat, daß die Aufhe-
bung der Mahl- und Schlachtſteuer nun wirklich angeboten, da
gegen aber die Einfuhrung einer unbequemen und läſtigen direkten
Steuer gefordert wird, das will ich nicht entſcheiden. Jch er-
kenne meinerſeits, daß die Mahl- und Schlachtſteuer noch andere
Nachtheile habe, als diejenigen welche die Denkſchrift des Herrn
Finanz Miniſters ſchildert, und ich will einen derſelben anfüh-
ren. Wenn es richtig wäre, daß der Betrag der Mahl- und
Schlachtſteuer ſich durch den höheren Arbeitslohn in den Städten
ausgleiche, ſo würde daraus folgen, daß der Arbeiter in der
Stadt und der Arbeiter auf dem Lande in der Lage waren, eine
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gleiche Erſparniß von ihrem Gewerbe zu machen. Tritt ſodann
der Fall der Arbeitsloſigkeit oder der Krankheit ein, ſo iſt es
offenbar, daß det Arbeiter in der Stadt eher mit ſeinem Erſpar
niß zu Rande ſein wird, als der auf dem Lande. Wenn dies
für den Einzelnen wirkt, ſo wirkt es noch viel mehr fur diejeni-
gen Arbeiter, welche Familie haben denn in dieſem Falle wird
noch eher der Arbeiter mit Familie in der Stadt das aufgezehrt
haben was er ſich erſparen konnte, als der Arbeiter auf dem
Lande.

Jch gebe zu, daß dieſe ſo wie manche andere Nachtheile der
Mahl und Schlachtſteuer ſich auf natürlichem Wege theilweiſe aus
gleichen, und führe an, daß in Köln im Jahre 1846 eine
plötzliche Stockung der Bauthätigkeit eintrat, und daß in Folge
davon 3500 Einwohner ſich abmelden ließen und die Stadt
verließen dieſelben alſo ſich der Ungleichheit der Steuer entzo-
gen. Ich gebe ferner zu, daß durch die Beſteuerung des Ver
brauchs eine andere Richtung dem Verbrauche ſelbſt gegeben und
dadurch die Ungleichmaßigkeit gemildert wird die durch die Be
ſteuerung des Verbrauchs eintreten konnte. Jch will aber den
Streit nicht ſchlichten der ſich uber das Maß der groößeren oder
geringeren Nachtheile der Mahl und Schlachtſteuer führen laſ
ſen kann. Mich ſtimmen zu Gunſten des Vorſchlages der Re-
gierung die Vorzüge, die für die Einkommenſteuer an und für
ſich anzuführen ſind. Dieſe Vorzüge finde ich aber nicht darin,
daß eine Einkommenſteuer, wodurch die geſammten Staatslaſten
aufgebracht würden, alſo eine einzige Einkommenſteuer, das Jdeal
der Beſteuerung wäre; im Gegentheil mochten bei der gegen
wärtigen Organiſation unſerer Staaten gegen die Einfuührung
dieſes Jdeals, inſofern ſie möglich wäre, noch manche Grunde
aus der Gerechtigkeit herzuleiten ſein. Die Einkommenſteuer
muß ſich unter dem Gewichte der Thatſache rechtfertigen und
empfehlen laſſen, daß ſie in ein beſtehendes Steuer Syſtem als
ein Glied dieſes Syſtems eintritt, daß ſie der Erſatz oder die
Ergänzung einer beſtehenden Steuer ſei. Von dieſem Stand-
punkte aus ſind die Einwendungen zu beſtreiten, welche ſich ge
gen die Einkommenſteuer deshalb erheben laſſen, weil neben ihr
noch andere direkte Steuern, die Grundſteuer, die Gewerbe
ſteuer und zum Theil die ebenfalls dahin gehörige Stempelſteuer,
beſtehen. Jn Beziehung auf die Grundſteuer namentlich iſt zu
bemerken, daß ein beſonderer Antrag auf deren Ausgleichung ge-
ſtellt, daß dieſer Gegenſtand einer abgeſonderten Behandlung
unterworfen iſt indem es ſich nicht davon handelt, die Grund-
ſteuer, oder die Gewerbeſteuer, oder beide in eine Einkommen-
ſteuer zu verwandeln, ſondern die Mahl und Schlachtſteuer
und die Klaſſenſteuer durch die Einkommenſteuer zu erſetzen.
Es iſt nur zu bemerken, daß der Vorwurf einer ungleichmaßi-
gen Vertheilung nicht nur die Mahl- und Schlachtſteuer, ſon
dern auch die Klaſſenſteuer trifft, und zwar deshalb, weil die
Klaſſenſteuer auf den unteren Ständen ſchwer laſtet, weil durch
die Sprünge von einer Stufe zur anderen eine Ungleichmaßig-
keit erzeugt wird, und vor allen Dingen deshalb, weil ein Theil
des Einkommens der Reichen von der Steuer befreit bleibt.
Das Streben nach einer gerechten und gleichmäßigen Verthei-
lung der Steuern, das Streben nach einer Entlaſtung der Un
bemittelten, in einer ſolchen Form, welche allmälig nach der
Oekonomie des Geſetz-Entwurfes weiter gefuhrt werden kann,
iſt eben der wichtigſte Grund, der mich fur den Vorſchlag ein-
nimmt, und zwar nicht nur dieſes Streben an ſich, ſondern
daß daſſelbe ſowohl von denjenigen, zu deren Laſten es wirkt,
als auch von denjenigen, zu deren Gunſten es wirkt, anerkannt
werde.

Wie dunkel und verwirrt auch die Begriffe ſeien, welche
ſich an die Schlagworte unſerer Zeit anknüpfen, an die Worte
Pauperismus Proletariat, Kommunismus, Sozialismus, Or-
ganiſation der Arbeit, das wird Niemand leugnen, daß auf dem
tiefſten Grunde dieſer wogenden Oberfläche eine Wahrheit liege,
die Wahrheit nämlich daß der Menſch, der lebt, auch das Recht
habe, zu leben, und daß dieſes Recht von der Geſellſchaft in
einem erweiterten Umfange anzuerkennen ſei. (Einige Stimmen:
Bravo Niemand wird leugnen, daß vorzugsweiſe dem neun-
zehnten Jahrhundert viele der Urſachen angehoren, welche auf
Beförderung der grelleren Gegenſätze zwiſchen den Armen und
den Reichen hingewirkt haben. Jch nenne Jhnen das Wachs-
thum der Bevölkerung in einem langen Frieden, die Erfindung
von Maſchinen, die Einführung von Eiſenbahnen die Theilung
der Arbeit, die Konzentrirung der Arbeit in der Fabrik Jndu-
ſtrie, das wachſende Uebergewicht des Kapitals und des Kredits.
Allerdings ſind von jeher die Guter und Rechte des Lebens un-
gleichmäßig vertheilt geweſen und ſie werden es bleiben, aber
dieſer Gemeinplatz hilft uns nicht uüber die Schwierigkeiten der
Gegenwart hinuüber. Dieſelbe Jdee, die einſt die Sklaverei als
ein Unrecht verurtheilt hat, dieſelbe Jdee, die ſpäter die Leib-
eigenſchaft als ein Unrecht verurtheilt hat, dieſelbe Jdee dringt
weiter, und wir ſehen ſie thaätig in den meiſten Geſetzgebungs-
Gewalten Europa's und in dem Geiſte des Volkes. Mir iſt
der Geſetz Entwurf der Regierung willkommen als ein Ausfluß
dieſer Jdee,, als ein ſozialer Fortſchritt. Er erzielt die größere
Verbreitung der Anerkenntniß, daß die Beſitzenden die Pflicht
haben, fur die Beſitzloſen Vieles zu thun; er erzielt die grö-
ßere Anerkennung der Beſitzloſen, daß die Beſitzenden bereit
ſeien Opfer für ſie zu bringen. Es iſt der Beruf der Geſetz
gebung unſerer Zeit, die Härten des Lebens anzuerkennen und
zu mildern. Der volle Werth in dieſer Beziehung wird aber
der Einkommenſteuer nur in dem Falle verbleiben, wenn ſie auf
der eigenen Angabe der Steuerpflichtigen beruht. Von hochſter
Wichtigkeit iſt dieſer Punkt aber auch aus politiſchen Gründen;
gerade er giebt der Maßregel die höchſte politiſche Bedeutung.
Jch erkläre mich hierüber naher. Dadurch, daß die Regierung
die Steuer Vertheilerin iſt, daß ſie die Steuern ausſchreibt und
die Steuern erhebt, bildet ſich nach der Natur der Sache ein
Gegenſatz zwiſchen den Beſteuerten und der Regierung, es wird
auf die Verbreitung des Jrrthums hingewirkt, daß ein getheil-
tes Jntereſſe zwiſchen der Regierung und dem Volke beſtehe.
Dem Wohle des Staates entſpricht es aber, daß ſich die An-
erkennung immer mehr verbreite, daß das Jntereſſe der Regie-
rung und das Jntereſſe des Volkes identiſch ſei, und dieſe An-
erkennung wird befördert, wenn der Steuerpflichtige nicht be-
ſteuert wird, ſondern wenn er ſich ſelbſt beſteuert. Da-
durch iſt ein Weg erſchloſſen, vermöge deſſen das Gefuühl des
Zuſammenhangs mit dem Staate, gewiſſermaßen der Identität
mit dem Staate, in den Einzelnen tiefer eindringt.

Der Steuerpflichtige hat bei der Einkommenſteuer nicht
wie bei der indirekten Steuer ſeinen Beitrag zu den Staats-
laſten zu entrichten, ohne daß er es weiß, beinahe ohne daß er
es fühlt. Er wird darauf hingewieſen, ſich ſeine Pflichten
im Staate klar zu machen; er wird darauf hingewieſen,
indem er ſich genöthigt ſieht, ſelbſt zu handeln, ſeinen
eigenen Willen zur Thätigkeit zu rufen; er wird
dazu genöthigt, indem er ſich ſelbſt, und zwar in
jedem Jahre, klar machen muß, warum, wie viel
und weshalb er Steuern zu entrichten hat, nicht in
fremder, ſondern in eigener Sache. Durch das
Eindringen dieſes Bewußtſeins in das Volk wird



die politiſche Entwickelung deſſelben in hohem
Grade befördert, und ich muß die Einwendung zu-
ruückweiſen, daß wir fur eine ſolche Entwickelung
noch nicht reif ſeien, daß wir nicht zu vergleichen
ſeien mit England, wo die politiſchen Jnſtitutio-
nen ſeit Jahrhunderten eine größere Reife des
Volkes herbeigeführt haben. Jch erblicke in dem
Muthe, die Selbſtbeſteuerung einzufuühren, nicht
nur die Folge der politiſchen Bildung, ſondern auch
das Mittel, die politiſche Bildung zu vermehren.
Jch mache Sie aufmerkſam darauf, ob nicht ein Reicher, ein
Großer, der in dieſer Verſammlung ſitzt, mit einer größeren
Aufmerkſamkeit den Staatehaushalts- Etat betrachten und pru-
fen wird, wenn er weiß, daß' er in direktem Wege einen gro-
ßen, durch ſeine eigene Declaration feſtgeſtellten Beitrag zu lie-
fern hat, als wenn er nur auf indirektem Wege von ihm er-
hoben wird. Das Gefuühl der Pflicht ſtärkt das Gefühl des
Rechts; ſo wie überall eine Pflicht dem Rechte gegenuberſteht,
ſo iſt auch die ſchärfere Auffaſſung des Rechtes eine Folge der
ſcharferen Auffaſſung der Pflicht. (Bravo!) Das ſind die all-
gemeinen Grunde, die mich bewegen, dem Geſetze in ſeinen
Prinzipien zuzuſtimmen, und namentlich in dem Prinzip, daß
die Steuer guf der Selbſtangabe der Einzelnen beruhe. Auf
die Details einzugehen, iſt gegenwärtig nicht an der Zeit, und
wenn ich die poſitiven Grunde, die fur die eigene Angabe
des Einkommens reden, angeführt habe, ſo wird es die Auf
gabe des Gouvernements ſein, wie es ſie ſchon theilweiſe erfüllt
hat, diejenigen Grunde geltend zu machen, welche ſich aus prak-
tiſchem Standpunkte dafür anfuühren laſſen, daß durch dieſe
Steuer ohne Selbſtangabe des Einkommens eine gerechte Ver
thei lung nicht erzielt werden kann. (Bravo!)

Der Abg. Dittrich ſchlug vor, den König um Auf-
hebung der Mahl- und Schlachtſteuer zu bitten, und zum
Erſatz derſelben und zum Zwecke der Erleichterung der in
den untern Klaſſen der Klaſſenſteuer Steuernden mehrere
Klaſſen anzuordnen und zugleich ſolche, welche den jetzigen
höchſten Steuerſatz uberſteigen. Der Abgeordnete Baum
aus Duüſſeldorf fuührte an, daß die von ihm vertretene
Stadt 45,000 Thlr. oder bei 38,700 Einwohnern auf den
Kopf 1 Thlr. 27 Sgr. an Mahl- und Schlachtſteuer be-
zahle. Hätte die Stadt nur den durchſchnittlichen Satz
von 25 Sgr. zu leiſten, ſo wurde ſie fur die Dauer der
Mahlſteuer um ein Kapital von 7 800,000 Thlr. reicher
ſein. Von den Zinſen dieſes Kapitals koönnten ſämmtliche
Stadtarme erhalten werden. Am Schluſſe ſeiner Rede er-
klärte er ſich gegen die Mahl- und Schlachtſteuer, fur Ein
fuührung einer veränderten Klaſſenſteuer und gegen die von
der Regierung vorgeſchlagene Einkommenſteuer weil die-
ſelbe vexatoriſcher und inquiſitoriſcher Natur ſei. Abg.
Kuſchke, Buürgermeiſter in Kolberg, meinte, ſeine Kom-
mittenten hätten uüber die Konſumtionsſteuer nicht geklagt,
wenn ſie aber aufgehoben werden ſolle, ſo wuünſche er eine
modificirte Klaſſenſteuer, nimmermehr aber eine Einkom-
menſteuer mit Formen, wie ſie die Regierung vorgeſchlagen
habe. Abg. Tſchocke fuhrte an, daß Breslau 300,000
Thlr. an Mahl- und Schlachtſteuer jährlich zahlt. Ohne
die Verbrauchsſteuer zu vertheidigen, zog er ſie doch dem
Vorſchlage der Regierung vor. Der pommerſche Landrath
v. Gerlach meinte, daß es in Friedenszeiten keine beſſere
Steuer als die indirekte gebe, weil man nehmen koönne ſo
viel und wo man wolle. Dem Bürgermeiſter Stöpel in
Potsdam erſchien die Umwandlung einer indirekten Steuer
in eine direkte als etwas Unerträgliches. Nach ihm zahlt
Potsdam 70,000 Thlr. Mahlſteuer und dazu 50 alſo
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35,000 Thlr. Kommunalzuſchlag. Abg. Winzler aus Luüb-
benau erklärte ſich gegen die Stadtſteuer, Möwes aus
Berlin referirte, daß Berlin 740,614 Thlr. und mit dem
Kommunalzuſchlag 1,110,921 Thlr. Bürgermeiſter Sper-
ling aus Königsberg, daß dieſe Stadt 180,000 Thlr. mit
dem Zuſchlag 250,000 Thkr. an Mahl und Fleiſchſteuer
zu zahlen hätten. Es ſei unmoöglich, dieſe Summen direkt
aufzubringen alle dieſe Herren vergaßen aber, daß dieſe
furchtbaren Summen doch aufgebracht werden und ein gro
ßer Theil davon werde von den Armen gegeben; und wenn
nun die Armen und Beſitzloſen vermogen, einen verhält-
nißmäßig viel gröoßern Theil zu tragen, warum ſollen es
nicht noch mehr und beſſer die Beſitzenden vermoögen! Hier-
auf ließ ſich endlich auch eine Stimme aus der Provinz
Sachſen vernehmen. Der Graf Gneiſenau auf Sommer-
ſchenburg ſprach alſo:

Das erſte Bedenken, welches ſich mir bei der Durchleſung
dieſes Geſetz Entwurfes aufgedrängt hat, war die Betrachtung,
ob der Augenblick zeitgemäß ſei für die Vorlegung eines ſolchen
Geſetz Entwurfes, welches den Anſchein hat, zur Unterſtützung der
ärmeren Volksklaſſen beitragen zu wollen. Wir wollen es uns
nicht verleugnen, daß wir uns gegenwärtig in einem Kampfe be-
finden nämlich in einem Kampfe desjenigen Theiles der Bevölke
rung, welchem man in neuerer Zeit den Namen der Proletarier
beigelegt hat. Wir wollen uns ferner nicht verhehlen, daß eine
Zeit der Kalamität, wie wir ſie ſeit 6 Monaten gehabt haben,
ſehr geeignet iſt, dieſen Kampf noch mehr anzufachen, und daß
unſere Berathung, welche auch außerhalb dieſer Mauern wieder
hallen wird, dem Feuer neue Nahrung gewähren wird. Die Preſſe
wird ſich dieſes Gegenſtandes bemächtigen und da auch ſie ihre
Proletarier hat, ſo wird ſie unſere Debarte nach ihren Anſichten
kommentiren. Sie müſſen, meine Herren, ſich gefaßt machen,
wenn der Geſetz Entwurf abgelehnt wird, ſagen zu hören: Da
ſehe man eine Verſammlung von Beſitzenden, von Wohlhabenden,
welche ſich weigert, einen Theil der die ärmeren Volksklaſſen drük-
kenden Laſten auf die wohlhabenderen Klaſſen zu übertragen. Jch
für mein Theil verzichte auf eine ephemere Popularität, wenn ich
ſie nur auf Koſten meiner Ueberzeugung und meines Gefühls für
Recht und Billigkeit erlangen kann. Jch ſtehe daher nicht an,
mich zu der mit Sachkenntniß ausgeführten Anſicht des Abgeord
neten der ſchieſiſchen Landgemeinden zu bekennen, welcher darge-
than hat, daß eine Erleichterung der Laſten der armen Bevölke
rung in dem Geſetz Entwurf nicht enthalten iſt, daß nur eine
Erleichterung der Laſten der Armen, welche in den 114 mahl
und ſchlachtſteuerpflichtigen Städten vertheilt ſind, keinesweges aber
eine Erleichterung der das ganze übrige Land bewohnenden armen
Bevölkerung die Folge davon ſein würde.

Mit Freuden würde ich mich einem Geſetz Entwurfe an
ſchließen, welcher die ganze arme Bevölkerung zu erleichtern den
Zweck hätte; einem ſolchen Geſetz Entwurf würde ich meinen vol-
len Beifall ſchenken da dies nicht iſt, ſo tritt ein anderer Fall
ein, und ich muß mich allerdings gegen einen nur partielle Jn-
tereſſen berückſichtigenden Geſetz Entwurf erklären. Ueber die
Mahl und Schlachtſteuer, über ihre Vorzüge und Nachtheile iſt
hier ſo viel verhandelt worden, daß ich nichts hinzuzufügen wüßte.
Jch will nur bemerken, daß es mir höchſt wichtig geweſen iſt, von
vielen Vertretern mahl- und ſchlachtſteuerpflichtiger Städte, und
namentlich der größeren, die Anſicht ausgeſprochen zu hören, daß
ſie ſich für die Beibehaltung der Mahl- und Schlachtſteuer erklä
ren. Eine ſolche Erklärung von Männern, welche im praktiſchen
Leben ſich bewegen, gilt mir weit höher, als alle bändereichen
Bücher und langen Journal- Artikel mit theoretiſchen Ausführun
gen gegen die Mahl und Schlachtſteuer. Jch muß indeß noch
erwähnen daß zwei Provinzial Landtage für die Aufhebung der



ſelben ſich erklärt haben, aber es handelt ſich hier nicht allein um
Aufhebung der Steuer, ſondern es handelt ſich auch um einen
Erſatz für dieſelbe, und den haben ſie nicht beantragt. Jhr Be
ſchluß galt nur eine Etleichterung, ohne etwas an deren Stelle
zu ſetzen.

Jch meinestheils würde nun gegen die Aufhebung der Mahl-
und Schlachtſteuer nichts einzuwenden haben wenn nicht das Ge
ſchenk der Einkommenſteuer damit verbunden wäre. (Heiterkeit.)
Jch ſpreche nicht von den daraus hervorgehenden vermehrten La
ſten obwohl ich eine begründete Aufforderung dazu hätte, weil
diejenige Provinz, welche ich vertrete, von den acht hier verſam
melten, die am höchſten beſteuerte iſt. (Ho! ho!) Meine Her-
ren ich habe den Beweis dieſer Behauptung hier in meinen Hän-
den will aber meinen Vortrag dadurch nicht in die Länge ziehen,
ſondern gehe nun auf den Grund der Ungunſt über, welche ſich
der Einkommenſteuer zugewandt hat, und ſuche ihn hauptſächlich
in den damit verbundenen fiskaliſchen Maßregeln. Jch kann mich
mit dem Abgeordneten der Rhein Provinz nicht einverſtanden er
klären, welcher meint, man müſſe bei der Abſchätzung blos die
eigenen Angaben zu Grunde legen; ſo lange nicht die 16 Millio
nen Unterthanen des preußiſchen Staates aus reinen Engeln be
ſtehen iſt dieſe Maßregel nicht ausführbar, und es würde nur
den Schaden der Gewiſſenhaften, ſo wie den Vortheil der Ge-
wiſſenloſen, zur Folge haben. Leider zeigt uns die praktiſche Er
fahrung jedes Tages daß viele Leute, die ihre Verpflichtungen ge
gen ihre Nebenmenſchen treu und ehrlich erfüllen, kein Bedenken
tragen, bei Zahlungen von Steuern zu Verheimlichungen und an
deren wenig ehrenwerthen Mitteln ihre Zuflucht zu nehmen. Es iſt
ganz unmöglich, eine Einkommenſteuer einzuführen, ohne auch zu
gleich die Maßregeln anzugeben um den Vermögensbeſtand zu er
mitteln, und dieſe ſind unzertrennlich von einem tiefen Eindringen
in die geheimſten Vermögens-, ja Familien Verhältniſſe, was
ſtets etwas ſehr Gehäſſiges zur Folge haben wird. Dennoch aber
wird man nicht immer die Wahrheit erforſchen, und die Laſt wird
immer auf den Theil der Bevölkerung am ſchwerſten fallen, deſſen
Vermögen offen und klar daliegt dies ſind die Grundbeſitzer, ſie
ſind leicht abzuſchätzen: man ſieht die VermeſſungsRegiſter nach,
taxirt den Ertrag nach der Morgenzahl und zieht von der Summe
die Hypotheken und Steuern ab, und man hat das Vermögen
des Grundbeſitzers klar auf dem Papier. Wie ſollen aber Kapi-
taliſten und Beſitzer von Actien abgeſchätzt werden, deren einzige
Beſchäftigung es iſt, Coupons abzuſchneiden? Es würden aller
dings bei den preußiſchen Staats Papieren Maßregeln eingeführt
werden können und ich will hier nur ein Beiſpiel der muthmaß-
lichen Folgen anführen. Noch ehe wir hier zuſammen kamen,
wurde es bekannt, daß eine Einkommenſteuer eingeführt werden
ſollte eine Provinzial Zeitung brachte die Nachricht, daß zur Er
leichterung ihrer Erhebung eine Abſtempelung aller Coupons ein
geführt werden ſollte, dies konnte natürlich nur von den preußi-
ſchen gelten, und die nächſte Folge davon war, daß bei einem
mir bekannten auswärtigen Banquierhauſe viele preußiſche Papiere
angemeldet wurden um ſie zu verkaufen, und die dafür zu lö
ſenden Summen in ausländiſchen Papieren anzulegen es würde
daher eine allgemeine Folge, wenn dies geſchähe, ſein, daß die
Courſe der preußiſchen Papiere zum Vortheil der ausländiſchen ge
drückt werden würden. Endlich, meine Herren, iſt eine Einkom
menſteuer nach meiner Anſicht hauptſächlich dazu geeignet, eine
temporaire Maßregel abzugeben wie auch bei England es in der
urſprünglichen Abſicht gelegen hat. Jch ſetze den Fall, daß Preu
ßen in die Lage käme, weit größere Mittel in Anſpruch nehmen
zu müſſen ich ſetze den Fall, es entſtände ein Krieg, auf welchen
Theil der Bevölkerung würde man dieſe alsdann nöthige Laſt wäl
zen müſſen Auf den, welcher von einem Tage zum anderen
von der Hand zum Munde lebt? Dieſer Theil kann nicht mehr
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geben, als er immer ſchon gegeben hat, und es muß daher die
ganze Laſt auf den Theil der Bevölkerung gewälzt werden der
mehr beſitzt, als er zum täglichen Leben gerade bedarf, und dieſe
Laſt tragen kann. Jch erlaube mir, nun noch einen Vorwurf
zurückzuweiſen, der ſehr gäng' und gebe iſt und allzu häufig ge
hört wird, der nämlich, daß der wohlhabende Theil der Bevölke
rung ſich immer den Staatslaſten zu entziehen ſuche ich erlaube
mir, zu dieſem Zweck Jhnen etwas ins Gedächtniß zurückzuführen,
aus einer Zeit, deren hier ſchon oft mit ſchönen Worten erwähnt
worden iſt, und thue es in der Ueberzeugung, weil ich mich der
ich dieſe Zeit durchlebt habe, deſſen Blut gefloſſen iſt, dazu viel
leicht mehr berechtigt fühle, als diejenigen welche ſie nur von Hö-
renſagen kennen und dennoch in hochklingenden Worten darüber
ſich ausgelaſſen haben. Jch bin alt genug, um mich der Zeit zu
erinnern, wo Preußen nur aus vier von den in dieſem Saale ver-
tretenen 8 Provinzen beſtand Vielen und Jhnen wird das was
ich erzählen will, gänzlich unbekannt ſein manche aber der hier
Gegenwärtigen werden die Richtigkeit meiner Angaben beſtätigen
können. Zu jener Zeit nun, zwiſchen dem tilſiter Frieden und
dem Jahre 1813, mußten außerordentliche Mittel angeſchafft wer
den, theils um die Anforderungen des Unterdrückers zu befriedigen,
theils um Maßregeln zu der vorſtehenden Wiedererhebung des Vol-
kes vorzubereiten es ward eine Menge von Steuern eingeführt,
welche jetzt kaum noch dem Namen nach bekannt ſind. Ein Ab-
geordneter der pommerſchen Ritterſchaft hat bereits der Vermö-
gensſteuer gedacht, außer dieſer beſtand noch eine Luxusſteuer, durch
welche Kutſchen, Pferde und ſämmtliche Luxusgegenſtände verſteuert
werden mußten außer dieſer beſtand noch eine Silberſteuer. Alles
Silberzeug mußte eingeliefert werden damit es geſtempelt wurde,
und wer den enorm hohen Stempel nicht bezahlen konnte, mußte
das Silber an die Königl. Münze abgeben nur ſehr Wenige hat-
ten bei dem gänzlichen Verſiegen aller Einnahmequellen und den
faſt unerſchwinglichen Laſten die Mittel, den Stempel zu bezah-
len und ſo wanderte das zahlreichſte ſilberne Haus und Tiſchge
räth der größten Familien eben ſowohl in die Münze, wie die
ſechs ſilbernen Löffel des kleinen Bürgers. Alle dieſe Steuern la-
ſteten ihrer Natur nach nur auf dem wohlhabenden Theil der Na
tion. Jch habe geſagt, daß ich mich alles deſſen ſehr wohl erin
nere; weſſen ich mich aber nicht erinnere, meine Herren, das iſt,
auch nur ein Wort der Klage, einen Laut des Mißmuths ver
nommen zu haben aus welchem Grunde? Weil in der Bruſt
eines Jeden die Ueberzeugung lebte, daß der Staat die Mittel
haben müſſe, und weil vom Höchſten bis zum Niedrigſten, vom
älteſten Greiſe bis zum Kinde, welches eben anfängt, zu denken,
es im preußiſchen Staate Niemanden gab, welcher nicht tief davon
durchdrungen war daß dieſe Maßregeln von einer eiſernen Noth-
wendigkeit ſeien. Eine ſolche Nothwendigkeit leuchtet in dem vor
liegenden Falle nun nicht ein ich ſtimme daher gegen den Geſetz
Entwurf.

Abgeordn. Dorenberg: Hohe Verſammlung! Zweierlei
will ich meinem Vortrage voranſchicken, nämlich kurz und laut.

Jch will der Verſammlung die Anſichten mittheilen, die ich
nach meinen Erfahrungen über den vorliegenden Gegenſtand habe.
Auch mein Wunſch iſt es, daß die Mahl- und Schlachtſteuer
erlaſſen werde, da ſo viel Beſchwerde daruüber erhoben und auch
ſchon auf mehreren Provinzial Landtagen über Abſchaffung der
ſelben verhandelt worden iſt.

Was die Erhebung der Steuer in den Städten ſelbſt betrifft,
ſo iſt das Ueble derſelben bereits auch auf dieſem Platze genug-
ſam anerkannt worden aber auch für die Landgemeinden, die
nahe an einer mahl- und ſchlachtſteuerpflichtigen Stadt wohnen,
führt dieſe Steuer viele Kalamitäten herbei indem dieſelben,
wenn ſie nach der Stadt kommen ihre Waaren verſteuern,
darauf aber auch auf dem Lande ihre Steuer zahlen müſſen.



Abgeſehen von dieſer doppelten Beſteuerung, iſt es für die Land
gemeinden läſtig, ſich der ſtrengen Kontrolle an den Thoren un
terwerfen zu müſſen. Jch frage Sie, meine Herren, paßt es
wohl noch für unſere Zeit, wenn die Leute nach der Stadt kom
men, und der Mann ſteht da mit dem Spieße, von dem er ſo
oft Gebrauch zu machen angewieſen iſt? (Lachen.) Nun, wer-
den die Herren das verfechten Jch erklaäre mich aber eben ſo
entſchieden gegen die Einkommen Steuer, die man einfuühren will
ich kann mir keinen Begriff machen, was dieſe Steuer zur Folge
haben wird. Jch verſetze mich auf das Land. Seit 27 Jah-
ren haben wir die Klaſſenſteuer bezahlt; man iſt daran ge-
wöhnt und hört nicht mehr darüber klagen. Jch frage Sie nun,
was für eine Unruhe, ja, ich möchte ſagen, welchen Mißmuth
wurde es bei unſeren Kommittenten zu Hauſe erwecken, wenn
ſie hören, es ſoll eine neue Steuer eingeführt werden Die Kla-
gen und Beſchwerden werden darüber viel größer werden als
ſie jetzt über die Mahl und Schlacht Steuer ſind. Es wer-
den Viele von Jhnen ſich der Zeit noch erinnern, als die
Klaſſenſteuer eingeführt wurde 5 bis 10 Jahre ſind dar-
über hingegangen bis man ſich beruhigt hat. Jetzt iſt
Alles ſo ziemlich in Ordnung, und jetzt kommt man und will
eine neue Steuer einführen. Eine große Unzufriedenheit würde
jedenfalls dadurch entſtehen. Was denken Sie, meine Herren,
was unſere Kommittenten dazu ſagen würden wenn es auf
einmal hieße: Jhr ſollt jetzt abgeſchätzt werden bis in die
innerſten Tiefen wie man ſich ausgedrückt hat euer Schleier
der Geheimniſſe ſoll gelüftet werden Große Heiterkeit.
Meine Herren! Gewohnheit iſt die zweite Natur es würde eine
große Unruhe bei Einfuhrung der neuen Steuer entſtehen! Man
laſſe ja auf dem Lande die Klaſſenſteuer, aber modifizire dieſelbe.
Jch kann nicht begreifen, wie damals von Seiten der Geſeßtzge-
ber, als die Klaſſenſteuer zu Stande kam, nicht mehr Klaſſen
gemacht ſind die Steuer ſpringt von 2 Thaler auf einmal auf
4 Thaler. Man mache mehr Zuwiſchenklaſſen, ſo daß es moglich
wäre dadurch die Armen zu beguünſtigen oder ſie wohl gar ganz-
lich unbeſteuert zu laſſen. Die Schulzen haben mehr mit den
Abſchreibungsliſten zu thun, als die paar Groſchen betragen, die
ſie erhalten können.

Jch ſehe auch keinen Grund ein, eine neue Steuer ein-
zufuühren, und bei unſeren Kommittenten wenn es auf einmal
hieße, es ſoll eine neue und vielleicht höhere Steuer fur die Klaſ
ſenſteuer eingefuhrt werden wird gleichfalls große Unzufriedenheit
entſtehen, da von Seiten des Staats nirgends ein Drang oder
Bedürfniß dazu vorhanden iſt. Meine Herren! Sie werden ſa-
gen Wir haben unſere Vertreter auf dem Vereinigten Landtage,
warum haben die nicht für unſere Rechte geſprochen! (Beifall!
Ja, meine Herren, es iſt eine ernſthafte Sache um die es ſich
handelt. Die Städter werden ihre Rechte ſelbſt wahren und wer-
den wiſſen, was ihnen Bedurfniß iſt die unſrigen müſſen wir
aufrecht erhalten. Jch habe vorhin die Bemerkung vernommen,
wenn ich nicht irre, von dem Herrn Finanz -Miniſter, daß die
Landbewohner nicht in der Hoöhe beſteuert werden, wie die
Städter. Dieſer Behauptung muß ich widerſprechen unſere
Landverhaältniſſe hängen von Konjunkturen ab, und es beſteht der
jetzige Wohlſtand des platten Landes großtentheils in dem hohen
Preiſe der Landereien aber, meine Herren wer bürgt uns für
den Wechſel der Zeit? Jch will mich kurz faſſen. Jch bitte
die hohe Verſammlung, unterſtützen Sie meine Bitte an Se.
Majeſtät den König, keine Einkommenſteuer auf dem Lande ein
zufuhren und es bei der jetzigen Klaſſenſteuer zu belaſſen, aber
darin mehr Zwiſchenſätze in den Klaſſen zu ſtatuiren und uber-
haupt noch höhere Klaſſen eintreten zu laſſen, denn mancher
Steuerpflichtige würde jetzt gern mehr geben; es iſt aber keine
Klaſſe mehr vorhanden. Großes Gelächter!)) Ja, ja, meine

Herren ich kann Sie verſichern, daß Mancher gern me hr gäbe,
um die Armen dadurch zu erleichtern. Das will ich unter
thänigſt bitten und dabei Sr. Königlichen Majeſtät überkaſſen,
wie dies auszufuhren ſei. Das iſt mein Antrag.

(Allgemeines Bravo
(Schluß folgt.)

BVerlin, d. 16. Juni. Se. Durchlaucht der Prinz
Chlodwig zu Hohenlohe-Schillingsfurſt iſt nach
Rauden, Se. Excellenz der Wirkliche Geheime Rath und
Ober- Präſident der Provinz Pommern, v. Bonin, nach
Stettin, und der außerordentliche Geſandte und bevollmäch-
tigte Miniſter am Kaiſerlich ruſſiſchen Hofe, General Ma-
jor v. Rochow, nach Nennhauſen von hier abgereiſt.

Wie man verſichert, ſollen viele der induſtriellen und
handelskundigen Landtags Deputirten nächſtens zu einem
beſondern Congreſſe in Verbindung mit andern ausgezeich-
neten Männern ihres Faches hier verſammelt werden, um
noch uüber verſchiedene wichtige Fragen des Handels und
der Jnduſtrie zu berathen. Dabei ſollen die Differential
und Schutz Zölle, ſo wie das Freihandels- Syſtem vor-
zugsweiſe zur Erwägung kommen. Den letzteren ſollen viele
der namhafteſten Deputirten dem Prinzip nach vollkommen
huldigen, der Praxis nach aber entſchieden entgegen ſein,
da ſie es fur Preußen noch durchaus nicht an der Zeit hal-
ten, damit voranzugehen. (B. V. Ztg.)Aus Weſtphalen, d. 9. Juni. Bei unſeren hol-
ländiſchen Nachbarn iſt es Ernſt mit der Trockenlegung
des Harlemer Meeres geworden und die Energie, welche
ſie bei dieſem Unternehmen zeigen, verdient in der That
allgemeine Anerkennung und Nachahmung. Es koſtet
große Muühe und Geldopfer, aber beide werden ſich loh-
nen. Merkwuürdig iſt, daß ſchon vor langer als hundert
Jahren ein Waſſerbaumeiſter, Namens Lakenwater, den
großartigen Plan vorſchlug, der eben jetzt ausgeführt wird.
Aber man verlachte den genialen Mann als einen phanta-
ſtiſchen Traumer oder bebte zurück vor dem koloſſalen Werke.
Er ſtarb vor Aerger und Verdruß und heute, nachdem
längſt ſeine Gebeine modern, fuhrt die rieſenhafte Dampf-
maſchine, welche Tag und Nacht ohne Unterbrechung das
Waſſer aus dem Harlemer Meere in den Ocean auspumpt,
den Namen „Lakenwater.« Rings um das trocken zu le-
gende Land ſind machtige Deiche aufgefuhrt worden in vier
bis fünfhundert Tagen gedenkt man die ungeheure Flache
Landes trocken legen zu kounnen. Das Harlemer Meer ſteht
durch das Y mit der Zuyderſee in Verbindung, iſt über
vier Stunden lang, dritthalb Stunden breit und durch eine
etwa zwei Stunden breite Erdzunge oder gewaltige Strand-
dune von der Nordſee getrennt. Juüdiſche Kaufleute in Am-
ſterdam hatten ſchon längſt Lakenwaters Plan aufgegriffen,
ſie erboten ſich zur Trockenlegung, aber man wies ſie lange
ab. Nun aber wird das Harlemer Meer in fruchtbare
Polder umgewandelt, und viele Tauſende von Morgen des
fruchtbarſten Landes werden dem Spaten und dem Pfluge
gewonnen. Dagegen ſind die Koſten von etwa anderthalb
Millionen Thalern welche das Unternehmen erfordert, gar
nicht von Belang; auch die 25,000 Thaler, welche die Un-
terhaltung der Deiche kunftig in jedem Jahre erfordern
wird konnen nicht in Anſchlag gebracht werden, gegen den
großen Nutzen. Denn einmal gewinnt man ſehr fruchtba-
res Erdreich, und zweitens hören die argen Verwuüſtungen
auf, welche das Harlemer Meer bei Nordweſtwind ſo oft
anrichtet. Die Holländer gehen nun aber mit einem noch
großartigeren Plane um: Sie wollen auch die große Zuy-
derſee ſelbſt trocken legen, dieſes mächtige Waſſerbecken von



30 Stunden Umfang, das bei Sturmfluthen im Jahre
1225 entſtand. Der Seeboden ſoll in Ackerland und Wieſe
umgeſchaffen werden. Man will einen mächtigen Damm
bauen, und durch Deiche die vor der Zuyderſee liegenden
Jnſeln: Texel, Vlieland, ter Schelling 2c. mit der Küſte
von Weſtfriesland verbinden. Moöglich iſt dieſe Trocken-
legung und nuützlich wäre ſie auch da die angrenzenden
Provinzen dann fernerhin nicht mehr von den Sturmfluthen
zu leiden hätten. Wir in Deutſchland haben leider noch
nicht einmal einen Rhein-Emskanal, der doch ſo nothwen-
dig und mit ſo geringen Koſten herzuſtellen wäre!

Dürkheim. Sämmtliche Mitglieder des Presby-
teriums und des Gemeinderaths hieſiger Stadt ha-
ben eine Vorſtellung an den König ergehen laſſen worin
ſie auseinanderſetzen: Auch in der Pfalz ſei in der jüngſten
Zeit der Friede und die Eintracht in der Kirche vielfach ge
ſtoört worden. Die Urſache dieſer Erſcheinung ſei nirgend
anderswo zu finden als „in dem ſeit mehren Jahren erfolg-
ten Hervortreten einer ſchroffen theologiſchen Richtung, de-
ren Anhänger ſich ausſchließlich Gläubige«, Fromme
»Erwecktes, »Wiedergeborenes, wahre Glieder der Kirches,
»echte Nachfolger Jeſug und »Auserwählte Gottes« nennen,
von ihren Gegnern aber häufig mit den Namen »Fromm-
ler«, »Myſtikerg, »Pietiſten«, »Altgläubigec, »Symbol«
und Buchſtabenglaubige« belegt werden Die Petenten
bitten deshalb, daß jetzt, wo in der Stadt Duürkheim eine
Pfarrſtelle erledigt ſei, derſelben ein Geiſtlicher gegeben wer-
den möge, der den Grundſatzen der vereinigten Kirche, der
Glaubens und Gewiſſensfreiheit, der freien Entwickelung
des vernunftgemäßen, echt evangeliſchen Chriſtenthums offen
und redlich zugethan ſei.

Frankreich.
Paris, d. 11. Juni. Die Taktik, die Herr Gutzot

vorgeſtern in der Deputirtenkammer in Betreff des Mar-
ſchall Bugeaud befolgte, hat dem Publikum Anlaß zu al-
lerlei Muthmaßungen und Kombinationen gegeben. Man
weiß ſeit lange, daß der Marſchall-Generalgouverneur ſeine
Stutze in dem königlichen Schloß hat, daß er aber bei
Herrn Guizot nicht in beſonderer Gnade ſteht, und doch
hat ſich der Miniſter über den Satrapen von Epyeideuil ſo
ausgeſprochen, als wenn er das ganze Benehmen deſſelben
guthieße. Dies erklärt ſich zur Genuge, wie folgt: Guizot,
der um jeden Preis an der Gewalt bleiben will und nur
furchtet, Bugeaud werde den Bund ſeiner Feinde um einen
Mann vermehren, ſcheint entſchloſſen, dem Marſchall zu
ſchmeicheln, um eine Stutze an ihm zu finden. Ja man
ſagt ſogar, er nähre insgeheim die Hoffnung, in ſeine Han
de das Portefeuille des Kriegs geben zu können und der
General Trezel ſei eben nur da, um zu warten bis der
Beſieger der Araber an der Seine eintreffe. Es iſt aber
nicht wahrſcheinlich, daß Bugeaud neben Guizot Miniſter
ſein witl, ſelbſt wenn man ihm die Konſeilpraſidentſchaft
anböte. Mit dem Miniſter des Auswartigen wurde er ſich
nicht lange vertragen können. Denn Bugeaud folgt gern
ſeinem eignen Kopf, grade ſo wie Herr Guizot. Letzterer
benimmt ſich übrigens auch in der Deputirtenkammer neuer-
lich ganz anders wie ſonſt. Was man ſeit 1840 nicht mehr
geſehen hat, das iſt geſtern wieder geſchehen, der Miniſter
hat ſich nämlich recht freundlich mit Billault unterhalten
und dann auch mit Dufaure eine vertrauliche Konverſation
angeknupft. Das ſind alles Beobachtungen, aus denen
man ſchließen will, daß Guizot ſeinen eignen Fußen nicht
mehr traut.

Der Marſchall Bugeaud hat nunmehr auch in einer
Proklamation von der Civilbevölkerung in Algerien Abſchied
genommen, und laßt es in derſelben an gutem Rath und
Lehren nicht fehlen. Verſtehen wir das Dokument recht,
ſo iſt es mehr fur die Regierung in Paris, als fur die
franzöſiſchen Burger in Afrika berechnet. Jn einem fur die
Marine erlaſſenen Generalbefehl wird der große Antheil
und das Verdienſt derſelben bei den Erfolgen in Afrika
anerkannt.

Man will hier wiſſen, das engliſche Kabinet habe mit
dem Zollverein neue Verhandlungen angeknüpft zum Behuf
eines neuen Handelsvertrags, der dem Zollverein groößere
Vortheile einräumen wurde als der nächſtens erloſchende.

Die Königin Marie Chriſtine iſt von Neapel zuruck in
Toulon eingetroffen und nächſten Montag in Paris erwar-
tet. Sie wird nicht nach Spanien zuruckkehren, ſagt die
Union monarchique“; das Madrider Kabinet habe erklart,
daß es gegen die Ruückkehr Jhrer Majeſtät nichts einzuwen-
den habe Chriſtinen ſei aber von ihren Agenten mitgetheilt
worden der Empfang, den ſie von Seiten ihrer Tochter
zu erwarten habe, wurde der Art ſein, daß es fur ſie wohl
zu bedenken ſei, ob ſie ſich demſelben ausſetzen wolle. Dieſe
Vorſtellungen haben denn die Königin vermocht, von ihrer
fruüheren Jntention abzuſtehen.

Hier iſt das Gerucht verbreitet, es habe in Madrid
ein ähnlicher Auftritt, wie der in Athen, welcher die grie
chiſch-turkiſche Differenz veranlaßt, zwiſchen der Koönigin
Jſabelle und dem Herzog von Glucksberg ſtattgefunden.

Großbritannien und Jrland.
London, d. 9. Juni. Die Vertagung des Parla-

ments wird am 8. Juli, vielleicht auch ſchon einige Tage
fruüher und unmittelbar darauf die Auflöſung deſſelben er-
folgen. Lord George Bentinck hat zwar angezeigt, er wer-
de den Gemeinen die wichtige Frage von der Circulation
des baaren Geldes unterbreiten, und dieſer Umſtand konnte
die Auflöſung verzögern; aber es iſt nicht wahrſcheinlich,
daß der Lord noch in der gegenwärtigen Seſſion zur Be
grundung ſeiner Motion gelangen wird, da ſich die Zahl
ſeiner Kollegen im Unterhaus täglich vermindert und man
ermudet ſcheint. Die Frage wird darum erſt im nächſten
Parlament vorkommen

Nach Berichten aus Dublin ſtromen dem Lordmayor
aus den Provinzen eine Menge Geſuche zu, worin er auf-
gefordert wird, eine oöffentliche Verſammlung einzuberufen,
in welcher daruber berathen werden ſolle, wie das Anden-
ken an O'Connell am paſſendſten durch ein Monument ver-
ewigt werden kounne. Die Geſuche tragen ſehr zahlreiche
Unterſchriften und man gewahrt in den Reihen der Unter
zeichner Maänner aller politiſchen Meinungen. Der Lord-
mayor hat der Aufforderung entſprochen und zu einer Ver
ſammlung eingeladen, die am Tage nach den Obſequien
ſtattfinden ſoll, welche bei Ankunft der Leiche O'Connells
abgehalten werden.

Es heißt hier, daß die Häupter des montemoliniſtiſchen
Aufſtandes nicht länger zögern wurden, perſönlich in Spa-
nien aufzutreten. Jeder derſelben werde in der Provinz er-
ſcheinen, welche er am beſten kenne, und wo er die meiſten
Sympathieen zu finden hoffe. Unter den Karliſtenfuhrern,
die ſich demnächſt in Spanien zeigen werden, nennt man
in erſter Reihe Cabrera, Zarateguy, Elio, Gomez, Forcdel,
Arroyo und Arevalo.



Portugal.
(Madrid, d. 7. Juni.) Der „Heraldo“ theilt heute

vor Abgang der Poſt folgende Nachrichten mit, die der Re-
gierung aus Portugal zugegangen ſind: Das Antas hat
am 25. Mai einen neuen Berſuch gemacht, mit zwolf Fahr-
zeugen Oporto zu verlaſſen und einen Handſtreich auf Liſ
ſabon auszuführen, iſt aber mit 2500 Mann Jnfanterie,
einigen Kompagnien Artillerie ſammt Geſchuütz und 100
Reitern von der vereinigten ſpaniſch-brittiſchen Eskadre
gefangen genommen und nach Liſſabon abgefuhrt worden.
Die Junta ſuchte um Freilaſſung der Mannſchaften unter
der Bedingung nach, daß dieſelbe Oporto nicht verlaſſen
ſollten wurde aber abſchlägig beſchieden. Die Jnſurrektion
hat den Todesſtoß erlitten. Die ſpaniſche Jnterventions-
armee wird Donnerstag oder Freitag die Grenze uber-
ſchreiten.

Die Pariſer „Debats fügen obigen Nachrichten aus
Portugal folgende bei, die wohl voreilig ſind: die ſpaniſche
Armee iſt in Valenca do Minho eingeruckt, hat die Trup-
pen der Junta daraus vertrieben und bis in ein Dorf ver-
folgt, welches die Jnſurgenten verſchanzt hatten; dies Dorf
wurde genommen von den Truppen der Junta ſind 14
Mann getödtet und 40 zu Gefangenen gemacht worden.

Vermiſchtes.
Jn der Gegend von Eßlingen iſt in dieſem Jahre

die Kirſchenerndte ſo reichlich, daß man allein fur den
Stadtbezirk 50,000 Ctr. rechnet und das Pfd. bereits 3 Kr.
koſtet.ß Danzig, d. 13. Juni. Jn der Gegend zwiſchen
Schoööneck und Berent, bei dem Dorfe Rowno, iſt vor etwa
3 Wochen eine mit Kartoffeln und Getreide bepflanzte An-
höhe ganz verſchwunden und Waſſer an ihre Stelle getre-
ten. Die Anhöhe lag an zwei Seiten von Landſeen be-
gränzt. Auf der Stelle, wo bisher die Anhoöhe lag, ſoll
das Waſſer ſehr tief ſein, und Augenzeugen verſichern, daß
nach dem Ereigniß der See kein klares Waſſer enthielt,
ſondern einem breiartigen Gemengſel glich. Die Landleute
meinen, ein Sturm habe den Sand ins Waſſer geweht
und die Anhooöhe unter- und uüberſpult; es iſt aber wahr
ſcheinlicher, daß tief unten eine Erd oder Felshoöhle, viel-
leicht in Kalkſtein, eingeſturzt iſt und ſo die Einſenkung auf
der Oberfläche veranlaßt hat. Dergleichen Naturerſchei-
nungen ſind nicht ſelten.

Waſſerſtand der Saale bei Halle.
am 16. Juni Abends 6 Uhr am Unterpegel 5 Fuß 2 Zoll.
am 17. Juni Morgens 6 Uhr am Unterpegel 5 Fuß 2 Zoll.

Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg
am 16. Juni: 40 Zoll unter 0.

Fremdenliſte.
Angekommene Fremde vom 16. bis 17. Juni.

Jm Kronprinzen Hr. Kammerherr v. Fönß m. Tochter a. Ko
penhagen. Hr. Major u. Direktor der Anhaltſchen Eiſenbahn
v. Ehrenſtein u. Hr. Geh. Oberbergrath Wohlers a. Berlin. Hr.
Landwirth Bode a. Stettin. Fraäul. Panneck a. Danzig. Mad.
Quadt a. Königsberg. Die Hrrn. Kaufl. Nitze u. Levi a. Ber
lin, Feſſel a. Quedlinburg Panzner a. Glauchau, Wilhelm
a. Frankfurt, Hagenbruch a. Weimar, Hutwy a. Muhlhauſen,
Braun a. Herzfeld, Albrecht a. Dresden.

Stadt Zürich Hr. Gutsbeſ. Kuckenburg a. Wien. Hr. Dr. med.
Rütſchi a, Zurch. Die Hrrn. Kaufl. Wentſchel a. Leipzig, Acker

mann a. Frankfurt, Foörſter a. Chemnitz, Bornack a. Altenburg,
Hopf a. Gotha, Fricke a. Mainz, Samſon a. Mancheſter, Haus
mann u. Muller a. Berlin.

Goldnen Ring: Hr. OAmtm. Harmening a. Lodersleben. Hr.
Amtm. Krüger a. Wohlau. Die Hrrn. Kaufl. Leſtemann a.
Schweidnitz, Renner u. Hr. Faktor Grünhagen a. ne

Goldnen Löwen Die Hrrn. Kaufl. Wallmann a. Berlin, Müller
a. Braunſchweig, Zeigermann a. Hamburg. Hr. Fabrik. Lorle
berg a. Muhlhauſen. Hr. Prediger Lüders a. Grimma. Hr.
V n Berghorn a. Danzig. Hr. Oekon. Wallenſtädt a.

erlin.
Schwarzen Bär: Die Hrrn. Kaufl. Koch a. Weißenfels, Furſten

berg a. Berlin, Wegner a. Hirſchberg. Hr. Fabrik. Nürnberg
a. Neuſtadt. Mad. Berger a. Rothenburg.

Stadt Hamburg Die Hrrn. Kaufl. Fleck a. Nordhauſen Han
necker u. e a. Memel. Hr. Cand. phil. Schmidt a. Berlin.
r Antiquar Sandern a. Dresden. Hr. Oekon. Lohmeyer a.

ergen.
Goldne Kugel: Hr. Pred. Linck a. Hochedlau. Hr. Oekon. Schma

ling a. Peißen. Hr. Gutsbeſ. Ballhauſen a. Brandenburg. Hr.
Kaufm. Wellendorf a. Arnſtadt. Hr. Zimmermſtr. Wenk a. Lan
genſalza. Hr. Direktor Rinner a. Berlin. Hr. Salinenbeamter
Grunberg a. Lübeck.

Zur Eiſenbahn Hr. Baron v. Harnburg u. die Hrrn. Kaufl.
Waldmann u. Orgner a. Berlin, Lieb a. Meiningen, Bone-
mann a. Stockholm. Hr. Pred. Bantſch a. Aarweſer.

Fonds- und Geld-Cours.
Berlin den 16. Juni.

Zf. Brief. Geld. Zf. Brief. Ferd.
St. SchuldSch. 3 93 927 2 Pomm. Pfndbr. 3/, 958 947
Seeh. Präm. K. u. Nm. do. 31 948 94Scheine. 95 951 Schleſiſche do. 31 97
Kur u. Neum. do. Lt. B. ga-Schuldverſchr. 3 90 s rant. do. 3
Berliner Stadt
Obligat. 31 93 SWſtpr. Pfandbr. 31 935 93! Frdrchsd'or.

Großh. Poſ. do. 4 102 101 Auguſtd'or.
92 Gold al marc.do. do. 3

Oſtpr. Pfandbr. 3 968 96 Disconto 4 5
Eiſenbahn- Aectien.

Volleing. Zf. 3f.Amſt. Rott. 4 (943 G. Rhein. Stm. 4 84 G
Arnh. Utr. 4' do. P. Obl. 4 SBrl. Anhalt. 4 111 bz. do. v. St. gar 3
do. do. P. Obl. 4 ächſ. Bair. 4 87 GBerl. Hamb. 4 108 G. ag.-Glog. 4 Sdo. P. Obl. 4 977/, a bz. do. P. Obl.4
Brl. Stettin 4 109 bz. St.-Vohw. 4
Bonn Köln. 5 Thüringer. 4 (94! BBresl. Freib. 4 W.B. C. -0. 4 86 Bdo. do. P. Obl. 4

Cr. Ob. Schl. 4 761 B Quittungs- SDüſſ. Elberf. 4 104 B Bogen. 5
do. do. P. Obl.. 4 a 4Gloggnitz. 4 /0Hmb. Bergd.. 4 Aach.-Maſtr. 20 83 B.Kiel-Alton. 4 109 B Berg. Märk. 50 83 G.
Leipz. Dresd. 4 Berl. Anh. B. 45 100 G.Magd. Hlbſt. 4 Bexb. eudwh. 70
Magd. Leipz. 4 Brieg-Neiſſe. 55
do. P. Obl.. 4 Chemn. Riſa. 80N. Schl. Mk. 4 878 G. öln Mind. 80 (93/, a bz.
do. P. Obl. 4 91 G Thür. V. 20 85 B.
do. P. Obl.) 5 102 B Dresd. Görl. 90 e

Nrdb. K. F. 4 eöb. Zittau. 70OSchl. Lt. A. 4 1042 G Magd. Witt. 20 848/, B.
do. P. Obl.. 4 Mecklenburg. 60 73 G.
do. Lt. B. 4 (99 B Nordb. F. W. 60 72 a bz.
Potsd. Mgd.! 4 94 G Rh. St. Pr. 70 2do. P. A. B. 4 (91 B Starg. Poſ. 30 835 B.
do. do. 5 1101 G

(Schluß der Börſe 3 Uhr.)



Bekanntmachungen.
Acker- Verpachtung.

8 Morgen Schul Acker ſollen auf den
20. Juli d. J. Vormittags 10 Uhr im
hieſigen Rathhaus-Lokale auf die 6 Jahre
von Michaelis d. J. bis dahin 1853 an
derweit meiſtbietend unter den im Termine
bekannt zu machenden Bedingungen ver
pachtet werden, wozu Pachtluſtige ſich ein
finden wollen.

Löbejün, den 12. Juni 1847.
Der Magiſtrat.

Obſt- Verpachtung.
Die diesjährige Obſtnutzung im hieſigen

Hospitalgarten und an der Rieſche ſoll auf
den 30. d. M. Vormittags 11 Uhr auf hieſi-
gem Rathhauſe meiſtbietend verpachtet wer
den.

Löbejün, den 12. Juni 1847.
Die Hospital-Jnſpeection.

Laden-Utenſilien-Verkauf.
Die ganzen vollſtändigen LadenUtenſilien

zu einer Materialwaaren Handlung, vor
einigen Monaten erſt ganz neu angefertigt,
ſtehen baldigſt zu verkaufen. Wo? iſt zu
erfragen beim Seilermeiſter Herrn Cario
in Halle, Leipzigerſtraße Nr. 291.

K. F. Naumann zu Freyburg in
Schleſien beabſichtigt ſein, sub Nr. 56 e.
des Hypothenbuchs zu Halle, vor dem
obern Leipziger Thore, zunächſt dem Eiſen
bahnhofe belegenes, circa 6 Morgen großes
Ackerſtück, zu verkaufen. Derſelbe will auf
Verlangen zwei Drittel der Kaufſumme
ſtunden und erbittet betreffende Kaufanträge
frankirt.

Ein Logis, erſte Etage, von vier Stu
ben, drei Kammern und allem nöthigen
Zubehör, iſt zu vermiethen und kann zu
Michaeli bezogen werden desgleichen zwei
Stuben mit zwei Kammern, Küche, Keller
und Bodenraum.

Das Nähere Karzerplan Nr. 244 beim
Beſitzer Langheinrich.

Limburger und baierſchen
ahnenkäſe,

äußerſt delikat, à Stück 7 Sgr., empfiehlt
die Heringshandlung von Voltze.

Ein Schlittengeſtelle wird zu kaufen ge
ſucht Klausthor Nr. 2159.

Gute Haustauben ſind zu verkaufen
große Ulrichsſtraße Nr. 75.
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HausVerkauf.
Ein maſſives Wohnhaus 2 Stunden

von Halle, enthaltend 4 Stuben, Kammern,
2 Küchen, großen Boden, Keller, Stal-
lung, Hofraum und Gemüſe-Garten, wel-
ches außer der Wohnung des Eigenthü-
mers 32 Thlr. Miethe einbringt und ſich
beſonders gut zu einer Weiß-Bäckerei eig-
net, iſt aus freier Hand zu einem ſoliden
Preis zu verkaufen.

Wo? iſt zu erfragen große Ulrichsſtraße
Nr. 19.

Ein Haus in einer der lebhafteſten Ge
gend der Stadt, zu einem kaufmänniſchen
Geſchäft ſich eignend, beſtehend aus neun
tapezirten Stuben, vielen Kammern, drei
Küchen, Bodenraum, großen gewölbtem
Keller, Hofraum, Stallung und Brunnen,
Alles im beſten baulichen Zuſtand ſich be
findend, ſoll veränderungswegen verkauft
werden. Das Nähere bei Jordan im
goldenen Löwen.

Herren-Mützen
in Atlas, Taffet, Tuch, wollene und halb-
wollene Sommerſtoffe nach der neueſten Fa-
çon und ſehr fein gearbeitet, Cravatten,
Shlipſe, ſeidene Herren-Shawls, Gummi-
Träger zu allen Preiſen, ladet bei billiger
Preisſtellung ein geehrtes Publikum höf-

lichſt ein Karl Pötſch.
Glacé-Handſchuhe,

ſeidene und Zwirn Handſchuhe in größter
Auswahl und zu ſehr ſoliden Preiſen bei

Karl Pötſch,
neben dem Kaufmann Herrn Pintus.

Verloren.
Auf dem Wege vom Anton'ſchen Gar

ten, durch die Ranniſche Straße durch die
Brauhausgaſſe nach der Leipziger Straße,
iſt eine ſilberne Cylinderuhr mit vergolde-
tem Rande und goldener Kette verloren wor-
den. Dem ehrlichen Finder wird bei Ab-
gabe in der Leipziger Straße Nr. 315 eine
gute Belohnung zugeſichert.

Ein reinliches ordentliches Mädchen wel
ches mit Kindern liebevoll umzugehen, auch
etwas in der Hauswirthſchaft Beſcheid weiß
und ganz gute Zeugniſſe beſitzt, aber nur
ein ſolches, kann zum 1. Juli d. J. einen
guten Dienſt erhalten auf der Ziegelei am
Weinberge.

Eine neu austapezirte meu-
blirte Stube nebſt Kammer iſt an einen

einzelnen Herrn oder Dame, oder auch kin-
derloſe Familie zu vermiethen Märkerſtraße
Nr. 453, parterre.

Nicht zu überſehen!
Wir Endesgenannten machen hiermit er

gebenſt bekannt, daß wir mit unſerm hier
noch nicht geſehenen ſehr intereſſanten
400,000 Mal vergrößernden Sonnen-
mikroskop ganz kurze Zeit Vor-
ſtellungen geben werden da wir aber nur
bei reinem Sonnenſchein und auch
dann nur von Mittags 12 Uhr bis Nach-
mittags 6 Uhr zeigen können, ſo erſuchen
wir ein geehrtes Publikum, keine ſonnen-
hellen Augenblicke dieſer Stunden zu ver-
abſäumen..

Schauplatz im Hötel de Prusse täglich,
außer Montags. Preis: Iſter Platz
71 Sgr. 2ter Platz 5 Sgr. Kinder zah
len die Hälfte.

Wenn eine Anzahl von wenigſtens 20
Perſonen zugleich kommen tritt eine Preis-
ermäßigung ein.

Näheres beſagen die Anſchlagezettel.

Krug C Comp.

Gaſthaus- Verkauf.
Eine Gaſtwirthſchaft bei einer Stadt

in hieſiger Gegend, wo auch die Straße
vorbeigeht und ſchwunghafter Verkehr ge-
trieben wird und auf welcher die Gerech
tigkeit ruht, ſoll Alters halber, mit der
Hälfte Anzahlung ſogleich verkauft wer
den. Die Forderung iſt 5000 Thlr. Die-
ſelbe enthält einen Tanzſaal, 4 Stuben,
Materialhandel, einen ſchönen Garten mit
überbauter Kegelbahn und 7 Acker gutes
Feld und Wieſe, alles in gutem Stande.
Käufer wollen ſich gütigſt an den Com-
miſſionair Ruppert in Schafſtädt
wenden.

Geſuch.
Eine Wirthſchafterin von geſetzten Jah-

ren, die eine Wirthſchaft ſelbſtſtändig zu
führen verſteht und Zeugniſſe ihrer Brauch
barkeit vorzulegen hat, findet ſogleich ein
Unterkommen.

Nähere Auskunft ertheilt Herr Amt-
mann Hachenberger in Reideburg
bei Halle.

Die Erben der Prediger Hahn'ſchen
Eheleute zu Wengelsdorf bei Merſe
burg ſind willens, ſich außergerichtlich in die
Nachläſſe ihrer gedachten Eltern zu theilen
ſie fordern daher alle diejenigen, welche an
dieſe Nachläſſe Anſprüche zu haben vermei-
nen, auf, binnen 3 Monaten dieſelben an
zumelden, widrigenfalls ſie ſich wegen der
ſelben ſpäter an die Erben nur nach Ver-
hältniß ihres Erbtheils halten können.

Wengelsdorf, am 1. Mai 1847.
Erneſtine Hahn,

im Auftrage der übrigen Erben.
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Der Zweig Verein der Guſtav-Adolph- Stiftung für Cönnern und
die Umgegend wird ſich Mittwoch den 30. Juni Nachmittags 2Uhr im akeſchen Gaſthofe zu Cönnern verſammeln. Alle Mitglieder und Gön-

ner deſſelben werden hierzu freundlichſt eingeladen.
Cönnern, den 14. Juni 1847.

Tapeten.
Hiermit die ergebene Anzeige, daß ich für eine bedeutende Tapeten- Fabrik den

Verkauf nach Muſtern übernommen habe, empfehle daher in großer geſchmackvoller Aus
wahl die neueſten Deſſins von franzöſiſchen und deutſchen

Papier- Tapeten und Vordüren
mit Gold, Silber und Wolle decorirt, wie auch in Porzellan Glacé, doppelt Satin
und gewöhnlich glatten Druck, zu ſehr billigen Preiſen.

Bei gefälligen Aufträgen beſorge ich die Ausführung innerhalb 3 bis 4 Tagen
aufs reellſte und prompteſte.

F. W. Giebner in Cönnern.
Alle Mineral-, Erd und Oelfarben, ſowie

auch verſchiedene Lacke und Firniſſe empfiehlt
Christian Kind, Domplatz Nr. 130.

Dampfschiſfffahrt
zwiſchen

Magdeburg und Hamburg.
Dienst

fur den Monat Juni d. J.
von Magdeburg täglich Nachmittags 3 Uhr,
von Hamburg Abends 7zu den bekannten ermäßigten Preiſen.

Nähere Auskunft ertheilt gern J. F. W. Wiede.
Franz Heinrich, Metall Dreher und Drücker,

große Ulrichsſtraße Nr. 23,
empfiehlt ſich bei ſeinem Etabliſſement mit Anfertigung aller Sorten Lampen, als:
einfache und doppelarmige Stell-Lampen, Pariſer, Balancé-, Laden und Wand-Lam-
pen. Auch werden dieſe, ſowie alle Metall und Bronze- Waaren billig reparirt und
Metall- Arbeiten abgedreht. Halle, den 16. Juni 1847.

Der Vorſtand.

Zum Verkauf.
ſteht ein ſchwerer Bulle bei

Krüger in Garſena.
faſſungsöfen ſtehen zu verkaufen an der Pro-
menade Nr. 1471.

Verkauf. Esparſett-Hen von
circa 50 Morgen ſoll Sonntag den 20. d.
Nachmittags 2 Uhr bei Stumsdorf auf
dem Heine'ſchen Plane in kleinern Abthei-

Mein Reiſender Guſtav Gleuwitzz lungen meiſtbietend verkauft werden.
iſt aus meinem Geſchäfte entlaſſen.

Magdeburg, im Juni 1847.
Johann Tobias Rumpff.

11 Morgen Schoten zum Auspflücken
ſind zu verkaufen. Näheres ſagt der

Flurſchütz Herrmann.

Die patr. Wochenblätter von 1799 bis
1845, der Halliſche Courier von 1828 bis
1845, Dreyhaupts Chronik 2 Theile, alles

Eine gut meublirte Stube nebſt Kam gut gebunden, ſo wie eine große Stand-
mer, vorn heraus, kann jetzt oder zum büchſe mit ledernem Ueberzug, Pulverkaſten
1. Juli bezogen werden mit Zubehör, weiſt zum billigen Verkauf

große Ulrichsſtraße Nr. 75. nach G. W. Hehne, Nr. 1327.

Gebauerſche Buchdruckerei.

Zwei eiſerne Kochöfen mit Um

l

Täglich friſche Erdbeeren im Waiſen
Zwinger beim Gärtner Friedrich.

IIötel de Prusse.
Zum Viehmarkt von
4 Uhr an Garten-

Concert.
Abends Tanzmuſik.

Paradies.
Heute muſikaliſche Abend- Unterhaltung.

Zum Viehmarkt wird von früh bis
Abends kalt und warm geſpeiſt im Tunnel

bei F. Fehling.
Zum bevorſtehenden Viehmarkt ladet zum

Tanzvergnügen ein
J. Schlemmer in Diemitz.

Funkens Garten.
Heute, Freitag den 18. Juni, großes

Militair-Concert. Entrée nach Be
lieben.

Theater in Lauchſtädt.
Sonnabend den 19. Juni: Die Liebe

im Eckhauſe, Luſtſpiel in 3 Akten
von Cosmar. Hierauf: Emiliens
Herzklopfen, Vaudeville in 1 Akt
von E. v. G.

Die Direction.

Tivoli.
Freitag den 18. Juni: Das Sonntags-

räuſchchen. Hierauf: Lorenz und
ſeine Schweſter. Zum Schluß:
Brillantes Feuerwerk.

Familien Nachrichten.
Verlobungs- Anzeige.

Die Verlobung unſerer Tochter Na-
talie mit dem praktiſchen Arzte Herrn
Dr. Wahren allhier beehren wir uns
ſtatt beſonderer Anzeige ergebenſt anzu-
zeigen.

Querfurt, den 15. Juni 1847.
Der Oekonom Friedrich

und Frau.

Todes Anzeige.
Unſere kleine Eliſabeth iſt nach kur-

zer Krankheit in Folge der Brechruhr aus
dem Leben geſchieden.

Stracke und Frau.
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